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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EWG) Nr. 2137/85 DES RATES
vom 25 . Juli 1985

über die Schaffung einer Europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung
(EWIV)

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 235,

auf Vorschlag der Kommission ('),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses (3),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Eine harmonische Entwicklung des Wirtschaftslebens
sowie ein beständiges und ausgewogenes Wirtschafts
wachstum in der gesamten Gemeinschaft hängen von
der Errichtung und dem Funktionieren eines Gemein
samen Marktes ab, der ähnliche Bedingungen wie ein
nationaler Binnenmarkt bietet. Für die Verwirklichung
eines solchen einheitlichen Marktes und die Stärkung
seiner Einheit empfiehlt es sich insbesondere, daß für
natürliche Personen, Gesellschaften und andere juri
stische Einheiten ein rechtlicher Rahmen geschaffen
wird, welcher die Anpassung ihrer Tätigkeit an die
wirtschaftlichen Gegebenheiten der Gemeinschaft
erleichtert. Hierzu ist es erforderlich, daß diese
Personen, Gesellschaften und anderen juristischen
Einheiten über die Grenzen hinweg zusammenar
beiten können.

Eine solche Zusammenarbeit kann auf rechtliche,
steuerliche und psychologische Schwierigkeiten
stoßen . Die Schaffung eines geeigneten Rechtsinstru
ments auf Gemeinschaftsebene in Form einer Europä
ischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung trägt zur
Erreichung der genannten Ziele bei und erscheint
daher notwendig.

Besondere Befugnisse für die Einführung dieses
Rechtsinstruments sind im Vertrag nicht vorgesehen .

Die Fähigkeit der Vereinigung zur Anpassung an die
wirtschaftlichen Bedingungen ist dadurch zu gewähr
leisten, daß ihren Mitgliedern weitgehende Freiheit bei
der Gestaltung ihrer vertraglichen Beziehungen sowie
der inneren Verfassung der Vereinigung gelassen wird.

Die Vereinigung unterscheidet sich von einer Gesell
schaft hauptsächlich durch ihren Zweck, der allein
darin besteht, die wirtschaftliche Tätigkeit ihrer
Mitglieder zu erleichtern oder zu entwickeln, um es
ihnen zu ermöglichen , ihre eigenen Ergebnisse zu stei
gern . Wegen dieses Hilfscharakters muß die Tätigkeit
der Vereinigung mit der wirtschaftlichen Tätigkeit
ihrer Mitglieder verknüpft sein und darf nicht an
deren Stelle treten , und die Vereinigung selbst kann
insoweit zum Beispiel keinen freien Beruf gegenüber
Dritten ausüben ; der Begriff der wirtschaftlichen
Tätigkeit ist im weitesten Sinne auszulegen .

Der Zugang zur Vereinigung ist so weit wie möglich
natürlichen Personen, Gesellschaften und anderen
juristischen Einheiten unter Wahrung der Ziele dieser
Verordnung zu eröffnen . Dies präjudiziert jedoch nicht
die Anwendung — auf einzelstaatlicher Ebene — der
Rechts- und/oder Standesvorschriften über die Bedin
gungen für die Ausübung einer Tätigkeit oder eines
Berufs .

Mit dieser Verordnung allein wird nicht das Recht
verliehen, sich an einer Vereinigung zu beteiligen,
selbst wenn die Bedingungen der Verordnung erfüllt
sind.

Die in dieser Verordnung vorgesehene Möglichkeit,
die Beteiligung an Vereinigungen aus Gründen des
öffentlichen Interesses zu untersagen oder einzu
schränken, läßt die Rechtsvorschriften der Mitglied
staaten unberührt, in denen die Ausübung von Tätig
keiten geregelt ist und gegebenenfalls weitere Verbote
oder Beschränkungen vorgesehen sind oder aufgrund
derer in anderer Weise die Beteiligung einer natür
lichen Person, Gesellschaft oder anderen juristischen
Einheit oder einer Gruppe hiervon an einer Vereini
gung kontrolliert oder überwacht wird.

(') ABl . Nr. C 14 vom 15. 2. 1974, S. 30, und ABl . Nr C 103
vom 28 . 4. 1978 , S. 4.

(2) ABl . Nr. C 163 vom 11 . 7 . 1977, S. 17 .
(3) ABl . Nr. C 108 vom 15. 5 . 1975, S. 46.
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Diese Verordnung soll in allen ihren Teilen unver
züglich in Kraft treten . Die Anwendung einiger
Bestimmungen muß jedoch aufgeschoben werden,
damit die Mitgliedstaaten zunächst die Mechanismen
einführen können, welche für die Eintragung der
Vereinigung in ihrem Hoheitsgebiet und die Offenle
gung der sie betreffenden Urkunden erforderlich sind.
Ab dem Beginn der Anwendung dieser Verordnung
können die gegründeten Vereinigungen ohne territo
riale Einschränkung tätig werden —

Damit die Vereinigung ihr Ziel erreichen kann, ist sie
mit eigener Geschäftsfähigkeit auszustatten, und es ist
vorzusehen, daß ein rechtlich von den Mitgliedern der
Vereinigung getrenntes Organ sie gegenüber Dritten
vertritt.

Der Schutz Dritter erfordert, daß eine weitgehende
Offenlegung sichergestellt wird und die Mitglieder der
Vereinigung unbeschränkt und gesamtschuldnerisch
für deren Verbindlichkeiten, einschließlich der
Verbindlichkeiten im Bereich der Steuern und1 der
sozialen Sicherheit, haften, ohne daß jedoch dieser
Grundsatz die Freiheit berührt, durch besonderen
Vertrag zwischen der Vereinigung und einem Dritten
die Haftung eines oder mehrerer ihrer Mitglieder für
eine bestimmte Verbindlichkeit auszuschließen oder
zu beschränken .

Die Fragen, die den Personenstand und die Rechts-,
Geschäfts- und Handlungsfähigkeit natürlicher
Personen sowie die Rechts- und Handlungsfähigkeit
juristischer Personen betreffen, werden durch das
einzelstaatliche Recht geregelt.

Die besonderen Gründe für die Auflösung der Vereini
gung sind festzulegen ; für die Abwicklung und deren
Schluß ist jedoch auf das einzelstaatliche Recht zu
verweisen .

Die Vereinigung unterliegt in bezug auf Zahlungsun
fähigkeit und Zahlungseinstellung dem einzelstaat
lichen Recht ; dieses kann andere Gründe für die
Auflösung der Vereinigung vorsehen .

Diese Verordnung sieht vor, daß das Ergebnis der
Tätigkeit der Vereinigung nur bei den Mitgliedern zu
besteuern ist. Im übrigen ist das einzelstaatliche
Steuerrecht anzuwenden, und zwar insbesondere in
bezug auf Gewinnverteilung, Steuerverfahren und alle
Verpflichtungen, die durch die einzelstaatlichen
Steuervorschriften auferlegt werden .

In den nicht durch diese Verordnung erfaßten
Bereichen gelten die Rechtsvorschriften der Mitglied
staaten und der Gemeinschaft, zum Beispiel

— im Sozial- und Arbeitsrecht,
— im Wettbewerbsrecht,

— im Recht des geistigen Eigentums.

Die Tätigkeit der Vereinigung unterliegt den Rechts
vorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung
einer Tätigkeit und deren Überwachung. Für den Fall
von Mißbrauch oder Umgehung von Rechtsvor
schriften eines Mitgliedstaats durch die Vereinigung
oder eines ihrer Mitglieder kann dieser Mitgliedstaat
geeignete Maßregeln ergreifen .

Den Mitgliedstaaten steht es frei, Rechts- und Verwal
tungsvorschriften anzuwenden oder zu erlassen, die der
Tragweite und den Zielen dieser Verordnung nicht
zuwiderlaufen .

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

( 1 ) Europäische wirtschaftliche Interessenvereini
gungen werden unter den Voraussetzungen, in der
Weise und mit den Wirkungen gegründet, die in
dieser Verordnung vorgesehen sind.

Zu diesem Zweck müssen diejenigen , die eine Ver
einigung gründen wollen, einen Vertrag schließen und
die Eintragung nach Artikel 6 vornehmen lassen .

(2) Die so gegründete Vereinigung hat von der
Eintragung nach Artikel 6 an die Fähigkeit, im
eigenen Namen Träger von Rechten und Pflichten
jeder Art zu sein , Verträge zu schließen oder andere
Rechtshandlungen vorzunehmen und vor Gericht zu
stehen .

(3) Die Mitgliedstaaten bestimmen, ob die in ihren
Registern gemäß Artikel 6 eingetragenen Vereini
gungen Rechtspersönlichkeit haben .

Artikel 2

( 1 ) Vorbehaltlich dieser Verordnung ist das inner
staatliche Recht des Staates anzuwenden, in dem die
Vereinigung nach dem Gründungsvertrag ihren Sitz
hat, und zwar einerseits auf den Gründungsvertrag mit
Ausnahme der Fragen, die den Personenstand und die
Rechts-, Geschäfts- und Handlungsfähigkeit natür
licher Personen sowie die Rechts- und Handlungsfä
higkeit juristischer Personen betreffen , und anderer
seits auf die innere Verfassung der Vereinigung.

(2) Umfaßt ein Staat mehrere Gebietseinheiten, von
denen jede ihre eigenen Rechtsnormen hat, die auf die
in Absatz 1 bezeichneten Gegenstände anzuwenden
sind, so gilt für die Bestimmung des nach diesem
Artikel anzuwendenden Rechts jede Gebietseinheit als
Staat.

Artikel 3

( 1 ) Die Vereinigung hat den Zweck, die wirtschaft
liche Tätigkeit ihrer Mitglieder zu erleichtern oder zu
entwickeln sowie die Ergebnisse dieser Tätigkeit zu
verbessern oder zu steigern ; sie hat nicht den Zweck,
Gewinn für sich selbst zu erzielen.
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Ihre Tätigkeit muß im Zusammenhang mit der wirt
schaftlichen Tätigkeit ihrer Mitglieder stehen und darf
nur eine Hilfstätigkeit hierzu bilden .
(2) Die Vereinigung darf daher
a) weder unmittelbar noch mittelbar die Leitungs

oder Kontrollmacht über die eigenen Tätigkeiten
ihrer Mitglieder oder die Tätigkeiten eines anderen
Unternehmens, insbesondere auf den Gebieten des
Personal-, Finanz- und Investitionswesens,
ausüben ;

b) weder unmittelbar noch mittelbar, aus welchem
Grunde auch immer, Anteile oder Aktien — gleich
welcher Form — an einem Mitgliedsunternehmen
halten ; das Halten von Anteilen oder Aktien an
einem anderen Unternehmen ist nur insoweit
zulässig, als es notwendig ist, um das Ziel der Ver
einigung zu erreichen, und für Rechnung ihrer
Mitglieder geschieht ;

c) nicht mehr als fünfhundert Arbeitnehmer beschäf
tigen ;

d) von einer Gesellschaft nicht dazu benutzt werden ,
einem Leiter einer Gesellschaft oder einer mit ihm
verbundenen Person ein Darlehen zu gewähren ,
wenn solche Darlehen nach den für die Gesell
schaften geltenden Gesetzen der Mitgliedstaaten
einer Einschränkung oder Kontrolle unterliegen .
Auch darf eine Vereinigung nicht für die Übertra
gung eines Vermögensgegenstandes zwischen einer
Gesellschaft und einem Leiter oder einer mit ihm
verbundenen Person benutzt werden, außer soweit
es nach den für die Gesellschaften geltenden
Gesetzen der Mitgliedstaaten zulässig ist. Im Sinne
dieser Bestimmung umfaßt das Darlehen jedes
Geschäft ähnlicher Wirkung und kann es sich bei
dem Vermögensgegenstand um ein bewegliches
oder unbewegliches Gut handeln ;

e) nicht Mitglied einer anderen Europäischen wirt
schaftlichen Interessenvereinigung sein .

Artikel 4

( 1 ) Mitglieder einer Vereinigung können nur sein :
a) Gesellschaften im Sinne des Artikels 58 Absatz 2

des Vertrages sowie andere juristische Einheiten des
öffentlichen oder des Privatrechts, die nach dem
Recht eines Mitgliedstaats gegründet worden sind
und ihren satzungsmäßigen oder gesetzlichen Sitz
und ihre Hauptverwaltung in der Gemeinschaft
haben ; wenn nach dem Recht eines Mitgliedstaats
eine Gesellschaft oder andere juristische Einheit
keinen satzungsmäßigen oder gesetzlichen Sitz zu
haben braucht, genügt es, daß sie ihre Hauptverwal
tung in der Gemeinschaft hat ;

b) natürliche Personen, die eine gewerbliche, kauf
männische, handwerkliche, landwirtschaftliche oder
freiberufliche Tätigkeit in der Gemeinschaft
ausüben oder dort andere Dienstleistungen
erbringen .

(2) Eine Vereinigung muß mindestens bestehen
aus :

a) zwei Gesellschaften oder anderen juristischen
Einheiten im Sinne des Absatzes 1 , die ihre Haupt
verwaltung in verschiedenen Mitgliedstaaten
haben ;

b) zwei natürlichen Personen im Sinne des Absatzes 1 ,
die ihre Haupttätigkeit in verschiedenen Mitglied
staaten ausüben ;

c) einer Gesellschaft oder anderen juristischen Einheit
und einer natürlichen Person im Sinne des
Absatzes 1 , von denen erstere ihre Hauptverwaltung
in einem Mitgliedstaat hat und letztere ihre Haupt
tätigkeit in einem anderen Mitgliedstaat ausübt.

(3) Ein Mitgliedstaat kann vorsehen, daß die in
seinen Registern gemäß Artikel 6 eingetragenen Ver
einigungen nicht mehr als zwanzig Mitglieder haben
dürfen. Zu diesem Zweck kann der Mitgliedstaat
vorsehen, daß in Ubereinstimmung mit seinen Rechts
vorschriften jedes Mitglied einer nach seinen Rechts
vorschriften gebildeten rechtlichen Einheit, die keine
eingetragene Gesellschaft ist, als Einzelmitglied der
Vereinigung behandelt wird.

(4) Jeder Mitgliedstaat ist ermächtigt, bestimmte
Gruppen von natürlichen Personen, Gesellschaften
und anderen juristischen Einheiten aus Gründen
seines öffentlichen Interesses von der Beteiligung an
einer Vereinigung auszuschließen oder diese Beteili
gung Einschränkungen zu unterwerfen .

Artikel ß

Der Gründungsvertrag muß mindestens folgende
Angaben enthalten :
a) den Namen der Vereinigung mit den voran- oder

nachgestellten Worten „Europäische wirtschaftliche
Interessenvereinigung" oder der Abkürzung
„EWIV", es sei denn, daß diese Worte oder diese
Abkürzung bereits im Namen enthalten sind ;

b) den Sitz der Vereinigung ;
c) den Unternehmensgegenstand, für den die Vereini
gung gegründet worden ist ;
d) den Namen, die Firma, die Rechtsform, den

Wohnsitz oder den Sitz sowie gegebenenfalls die
Nummer und den Ort der Registereintragung eines
jeden Mitglieds der Vereinigung ;

e) die Dauer der Vereinigung, sofern sie nicht unbe
stimmt ist.

Artikel 6

Die Vereinigung wird im Staat des Sitzes in das nach
Artikel 39 Absatz 1 bestimmte Register eingetragen .

Artikel 7

Der Gründungsvertrag ist bei dem in Artikel 6
genannten Register zu hinterlegen .

Ebenso sind dort alle Urkunden und Angaben zu
hinterlegen, die folgendes betreffen :
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Artikel 9

( 1 ) Die nach dieser Verordnung bekanntmachungs
pflichtigen Urkunden und Angaben können von der
Vereinigung Dritten entsprechend den Bedingungen
entgegengesetzt werden , die in den anwendbaren
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften gemäß Artikel 3
Absätze 5 und 7 der Richtlinie 68/ 1 51 /EWG des Rates
vom 9. März 1968 zur Koordinierung der Schutzbe
stimmungen, die in den Mitgliedstaaten den Gesell
schaften im Sinne des Artikels 58 Absatz 2 des
Vertrags im Interesse der Gesellschafter sowie Dritter
vorgeschrieben sind, um diese Bestimmungen gleich
wertig zu gestalten ('), vorgesehen sind .

(2) Ist im Namen einer Vereinigung vor ihrer
Eintragung gemäß Artikel 6 gehandelt worden und
übernimmt die Vereinigung nach der Eintragung die
sich aus diesen Handlungen ergebenden Verpflich
tungen nicht, so haften die natürlichen Personen,
Gesellschaften oder anderen juristischen Einheiten, die
diese Handlungen vorgenommen haben, aus ihnen
unbeschränkt und gesamtschuldnerisch .

Artikel 10

Jede Niederlassung der Vereinigung in einem anderen
Mitgliedstaat als dem des Sitzes ist in diesem Mitglied
staat einzutragen . Zum Zwecke dieser Eintragung
hinterlegt die Vereinigung bei dem zuständigen Regi
ster dieses Mitgliedstaats eine Abschrift der Unter
lagen, deren Hinterlegung bei dem Register des
Mitgliedstaats des Sitzes vorgeschrieben ist, erforderli
chenfalls zusammen mit einer Übersetzung entspre
chend den Gepflogenheiten bei dem Register der
Eintragung der Niederlassung.

Artikel 11

Nach der Bekanntmachung in dem in Artikel 39
Absatz 1 genannten Mitteilungsblatt werden die Grün
dung einer Vereinigung und der Schluß ihrer Abwick
lung unter Angabe von Nummer, Tag und Ort der
Eintragung sowie von Tag und Ort der Bekanntma
chung und Titel des Mitteilungsblatts im Amtsblatt
der Europäischen Gemeinschaften angezeigt.

Artikel 12

Der im Gründungsvertrag genannte Sitz muß in der
Gemeinschaft gelegen sein .
Als Sitz ist zu bestimmen

a) entweder der Ort, an dem die Vereinigung ihre
Hauptverwaltung hat,

b) oder der Ort, an dem eines der Mitglieder der Ver
einigung seine Hauptverwaltung hat oder, wenn es
sich um eine natürliche Person handelt, seine
Haupttätigkeit ausübt, sofern die Vereinigung dort
tatsächlich eine Tätigkeit ausübt.

a) jede Änderung des Gründungsvertrags,
einschließlich jeder Änderung der Zusammenset
zung der Vereinigung ;

b) die Errichtung und die Aufhebung jeder Niederlas
sung der Vereinigung ;

c) die gerichtliche Entscheidung, welche die Nichtig
keit der Vereinigung gemäß Artikel 15 feststellt
oder ausspricht ;

d) die Bestellung des Geschäftsführers oder der
Geschäftsführer der Vereinigung, ihre Namen und
alle anderen Angaben zur Person, die von dem
Recht des Mitgliedstaats, in dem das Register
geführt wird, verlangt werden, die Angabe, ob sie
allein oder nur gemeinschaftlich handeln können,
sowie die Beendigung der Stellung als Geschäfts
führer ;

e) jede Abtretung der gesamten oder eines Teils der
Beteiligung an der Vereinigung durch ein Mitglied
gemäß Artikel 22 Absatz 1 ;

f) den Beschluß der Mitglieder, der die Auflösung der
Vereinigung gemäß Artikel 31 ausspricht oder fest
stellt, oder die gerichtliche Entscheidung, die diese
Auflösung gemäß Artikel 31 oder 32 ausspricht ;

g) die Bestellung des oder der in Artikel 35 genannten
Abwickler der Vereinigung, ihre Namen und alle
anderen Angaben zur Person, die von dem Recht
des Mitgliedstaats, in dem das Register geführt wird,
verlangt werden, sowie die Beendigung der Stellung
als Abwickler ;

h) den Schluß der in Artikel 35 Absatz 2 genannten
Abwicklung der Vereinigung ;

i) den in Artikel 14 Absatz 1 genannten Verlegungs
plan ;

j) die Klausel, die ein neues Mitglied gemäß Artikel
26 Absatz 2 von der Haftung für Verbindlichkeiten
befreit, die vor seinem Beitritt entstanden sind.

Artikel 8

In dem in Artikel 39 Absatz 1 genannten Mitteilungs
blatt ist gemäß Artikel 39 folgendes bekanntzu
machen :

a) die nach Artikel 5 zwingend vorgeschriebenen
Angaben im Gründungsvertrag und ihre Ände
rungen ; |

b) Nummer, Tag und Ort der Eintragung der Vereini
gung sowie die Löschung der Eintragung ;

c) die in Artikel 7 Buchstaben b) bis j) bezeichneten
Urkunden und Angaben .

Die unter den Buchstaben a) und b) genannten
Angaben sind in Form einer vollständigen Wiedergabe
bekanntzumachen. Die unter Buchstabe c) genannten
Urkunden und Angaben können entsprechend dem
anwendbaren einzelstaatlichen Recht entweder in
Form einer vollständigen oder auszugsweisen Wieder
gabe oder in Form eines Hinweises auf ihre Hinterle
gung beim Register bekanntgemacht werden . (') ABl . Nr. L 65 vom 14. 3 . 1968 , S. 8 .
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Artikel 13

Der Sitz der Vereinigung kann innerhalb der Gemein
schaft verlegt werden.

Hat diese Verlegung keinen Wechsel des nach Artikel
2 anwendbaren Rechts zur Folge, so wird der Beschluß
über die Verlegung unter den im Gründungsvertrag
vorgesehenen Bedingungen gefaßt.

Artikel 14

( 1 ) Hat die Siztverlegung einen Wechsel des nach
Artikel 2 anwendbaren Rechts zur Folge, so muß ein
Verlegungsplan erstellt und gemäß den Artikeln 7 und
8 hinterlegt und bekanntgemacht werden .

Der Beschluß über die Verlegung kann erst zwei
Monate nach der Bekanntmachung des Verlegungs
planes gefaßt werden . Er bedarf der Einstimmigkeit
der Mitglieder der Vereinigung. Die Verlegung wird zu
dem Zeitpunkt wirksam, an dem die Vereinigung
entsprechend Artikel 6 im Register des neuen Sitzes
eingetragen wird. Diese Eintragung kann erst aufgrund
des Nachweises über die Bekanntmachung des Verle
gungsplanes erfolgen .

(2) Die Löschung der Eintragung der Vereinigung
im Register des früheren Sitzes kann erst aufgrund des
Nachweises über die Eintragung der Vereinigung im
Register des neuen Sitzes erfolgen .

(3) Mit Bekanntgabe der neuen Eintragung der
Vereinigung kann der neue Sitz Dritten nach den in
Artikel 9 Absatz 1 genannten Bedingungen entgegen
gesetzt werden ; jedoch können sich Dritte, solange die
Löschung der Eintragung im Register des früheren
Sitzes nicht bekanntgemacht worden ist, weiterhin auf
den alten Sitz berufen, es sei denn, daß die Vereini
gung beweist, daß den Dritten der neue Sitz bekannt
war.

(4) Die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats
können bestimmen, daß eine Sitzverlegung, die einen
Wechsel des anwendbaren Rechts zur Folge hätte, im
Falle von gemäß Artikel 6 in dem betreffenden
Mitgliedstaat eingetragenen Vereinigungen nicht
wirksam wird, wenn innerhalb der in Absatz 1
genannten Frist von zwei Monaten eine zuständige
Behörde dieses Staates dagegen Einspruch erhebt.
Dieser Einspruch ist nur aus Gründen des öffentlichen
Interesses zulässig. Gegen ihn muß ein Rechtsbehelf
bei einem Gericht eingelegt werden können.

Artikel 15

( 1 ) Sieht das nach Artikel 2 auf die Vereinigung
anwendbare Recht die Nichtigkeit der Vereinigung
vor, so muß sie durch gerichtliche Entscheidung fest
gestellt oder ausgesprochen werden . Das angerufene
Gericht muß jedoch, sofern eine Behebung der
Mängel der Vereinigung möglich ist, dafür eine Frist
setzen .

(2) Die Nichtigkeit der Vereinigung bewirkt deren
Abwicklung gemäß Artikel 35 .

(3) Die Entscheidung, mit der die Nichtigkeit der
Vereinigung festgestellt oder ausgesprochen wird, kann
Dritten nach den in Artikel 9 Absatz 1 genannten
Bedingungen entgegengesetzt werden .

Diese Entscheidung berührt für sich allein nicht die
Wirksamkeit der Verpflichtungen, die zu Lasten oder
zugunsten der Vereinigung vor dem Zeitpunkt
entstanden sind, von dem an sie Dritten gemäß Unter
absatz 1 entgegengesetzt werden kann.

Artikel 16

( 1 ) Die Organe der Vereinigung sind die gemein
schaftlich handelnden Mitglieder und der oder die
Geschäftsführer.

Der Gründungsvertrag kann andere Organe vorsehen ;
er bestimmt in diesem Fall deren Befugnisse .

(2) Die als Organ handelnden Mitglieder der Ver
einigung können jeden Beschluß zur Verwirklichung
des Unternehmensgegenstandes der Vereinigung
fassen .

Artikel 17

( 1 ) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Der Grün
dungsvertrag kann jedoch bestimmten Mitgliedern
mehrere Stimmen unter der Bedingung gewähren, daß
ein einziges Mitglied nicht die Stimmenmehrheit
besitzt.

(2) Die Mitglieder können folgende Beschlüsse nur
einstimmig fassen :
a) Änderungen des Unternehmensgegenstandes der

Vereinigung ;
b) Änderungen der Stimmenzahl eines jeden

Mitglieds ;
c) Änderungen der Bedingungen für die Beschlußfas

sung ;

d) eine Verlängerung der Dauer der Vereinigung über
den im Gründungsvertrag festgelegten Zeitpunkt
hinaus ;

e) Änderungen des Beitrags jedes Mitglieds oder
bestimmter Mitglieder zur Finanzierung der Ver
einigung ;

f) Änderungen jeder anderen Verpflichtung eines
Mitglieds, es sei denn, daß der Gründungsvertrag
etwas anderes bestimmt ;

g) jede nicht in diesem Absatz bezeichnete Änderung
des Gründungsvertrags, es sei denn, daß dieser
etwas anderes bestimmt.

(3) In allen Fällen , in denen diese Verordnung nicht
vorsieht, daß die Beschlüsse einstimmig gefaßt werden
müssen, kann der Gründungsvertrag die Bedingungen
für die Beschlußfähigkeit und die Mehrheit, die für die
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Beschlüsse oder bestimmte Beschlüsse gelten sollen,
festlegen . Enthält der Vertrag keine Bestimmungen, so
sind die Beschlüsse einstimmig zu fassen .
(4) Auf Veranlassung eines Geschäftsführers oder
auf Verlangen eines Mitglieds haben der oder die
Geschäftsführer eine Anhörung der Mitglieder durch
zuführen, damit diese einen Beschluß fassen .

Artikel 18

Jedes Mitglied hat das Recht, von den Geschäftsfüh
rern Auskünfte über die Geschäfte der Vereinigung zu
erhalten und in die Bücher und Geschäftsunterlagen
Einsicht zu nehmen .

Artikel 19

( 1 ) Die Geschäfte der Vereinigung werden von einer
oder mehreren natürlichen Personen geführt, die
durch den Gründungsvertrag oder durch Beschluß der
Mitglieder bestellt werden .
Geschäftsführer einer Vereinigung können nicht
Personen sein, die
— nach dem auf sie anwendbaren Recht oder
— nach dem innerstaatlichen Recht des Staates des

Sitzes der Vereinigung oder
— aufgrund einer in einem Mitgliedstaat ergangenen

oder anerkannten gerichtlichen Entscheidung oder
Verwaltungsentscheidung

dem Verwaltungs- oder Leitungsorgan von Gesell
schaften nicht angehören dürfen, Unternehmen nicht
leiten dürfen oder nicht als Geschäftsführer einer
Europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung
handeln dürfen .

(2) Ein Mitgliedstaat kann bei Vereinigungen, die
nach Artikel 6 in seine Register eingetragen sind,
vorsehen, daß eine juristische Person unter der Bedin
gung Geschäftsführer sein kann, daß sie eine oder
mehrere natürliche Personen als Vertreter bestimmt,
die Gegenstand der in Artikel 7 Buchstabe d) vorgese
henen Angabe sein müssen .
Macht ein Mitgliedstaat von dieser Möglichkeit
Gebrauch, so hat er vorzusehen, daß dieser oder diese
Vertreter so haften, als ob sie selbst Geschäftsführer
der Vereinigung wären .
Die Verbote nach Absatz 1 gelten auch für diese
Vertreter.

(3) Der Gründungsvertrag oder, falls dieser keine
dahingehenden Bestimmungen enthält, ein einstim
miger Beschluß der Mitglieder legt die Bedingungen
für die Bestellung und die Entlassung des Geschäfts
führers oder der Geschäftsführer sowie deren Befug
nisse fest.

Artikel 20

(1 ) Gegenüber Dritten wird die Vereinigung
ausschließlich durch den Geschäftsführer oder, wenn
es mehrere sind, durch einen jeden Geschäftsführer
vertreten .

Jeder der Geschäftsführer verpflichtet die Vereinigung,
wenn er in ihrem Namen handelt, gegenüber Dritten,
selbst wenn seine Handlungen nicht zum Unterneh
mensgegenstand der Vereinigung gehören, es sei denn,
die Vereinigung beweist, daß dem Dritten bekannt war
oder daß er darüber nach den Umständen nicht in
Unkenntnis sein konnte, daß die Handlung die
Grenzen des Unternehmensgegenstandes der Vereini
gung überschritt ; allein die Bekanntmachung der in
Artikel 5 Buchstabe c) genannten Angabe reicht nicht
aus, um diesen Beweis zu erbringen .

Eine Beschränkung der Befugnisse des Geschäftsfüh
rers oder der Geschäftsführer durch den Gründungs
vertrag oder durch einen Beschluß der Mitglieder kann
Dritten nicht entgegengesetzt werden, selbst wenn sie
bekanntgemacht worden ist .

(2) Der Gründungsvertrag kann vorsehen, daß die
Vereinigung nur durch zwei oder mehr gemein
schaftlich handelnde Geschäftsführer wirksam
verpflichtet werden kann. Diese Bestimmung kann
Dritten nur dann nach den in Artikel 9 Absatz 1
genannten Bedingungen entgegengesetzt werden,
wenn sie nach Artikel 8 bekanntgemacht worden ist.

Artikel 21

( 1 ) Gewinne aus den Tätigkeiten der Vereinigung
gelten als Gewinne der Mitglieder und sind auf diese
in dem im Gründungsvertrag vorgesehenen Verhältnis
oder, falls dieser hierüber nichts bestimmt, zu gleichen
Teilen aufzuteilen .

(2) Die Mitglieder der Vereinigung tragen entspre
chend dem im Gründungsvertrag vorgesehenen
Verhältnis oder, falls dieser hierüber nichts bestimmt,
zu gleichen Teilen zum Ausgleich des Betrages bei ,
um den die Ausgaben die Einnahmen übersteigen .

Artikel 22

( 1 ) Jedes Mitglied der Vereinigung kann seine
Beteiligung an der Vereinigung ganz oder teilweise an
ein anderes Mitglied oder an einen Dritten abtreten ;
die Abtretung wird erst wirksam, wenn die übrigen
Mitglieder ihr einstimmig zugestimmt haben .

(2) Ein Mitglied der Vereinigung kann eine Sicher
heit an seiner Beteiligung an der Vereinigung erst
dann bestellen, wenn die übrigen Mitglieder dem
einstimmig zugestimmt haben, es sei denn, daß der
Gründungsvertrag etwas anderes bestimmt. Der Siche
rungsnehmer kann zu keinem Zeitpunkt aufgrund
dieser Sicherheit Mitglied der Vereinigung werden .

Artikel 23

Die Vereinigung darf sich nicht öffentlich an den
Kapitalmarkt wenden .
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Artikel 24

( 1 ) Die Mitglieder der Vereinigung haften unbe
schränkt und gesamtschuldnerisch für deren Verbind
lichkeiten jeder Art. Das einzelstaatliche Recht
bestimmt die Folgen dieser Haftung.

(2) Bis zum Schluß der Abwicklung der Vereini
gung können deren Gläubiger ihre Forderungen
gegenüber einem Mitglied gemäß Absatz 1 erst dann
geltend machen, wenn sie die Vereinigung zur
Zahlung aufgefordert haben und die Zahlung nicht
innerhalb einer angemessenen Frist erfolgt ist.

Artikel 25

Briefe, Bestellscheine und ähnliche Schriftstücke
müssen lesbar folgende Angaben enthalten :
a) den Namen der Vereinigung mit den voran- oder

nachgestellten Worten „Europäische wirtschaftliche
Interessenvereinigung" oder der Abkürzung
„EWIV", es sei denn, daß diese Worte oder diese
Abkürzung bereits im Namen enthalten sind ;

b) den Ort des Registers nach Artikel 6, in das die
Vereinigung eingetragen ist, und die Nummer der
Eintragung der Vereinigung in dieses Register ;

c) die Anschrift der Vereinigung an ihrem Sitz ;
d) gegebenenfalls die Angabe, daß die Geschäftsführer

gemeinschaftlich handeln müssen ;
e) gegebenenfalls die Angabe, daß sich die Vereini

, gung nach Artikel 15, 31 , 32 oder 36 in Abwick
lung befindet.

Jede Niederlassung der Vereinigung hat, wenn sie
nach Artikel 10 eingetragen ist, auf den in Absatz 1
bezeichneten Schriftstücken, die von dieser Niederlas
sung ausgehen, die obigen Angaben zusammen mit
denen über ihre eigene Eintragung zu machen .

Artikel 26

( 1 ) Die Mitglieder der Vereinigung entscheiden
einstimmig über die Aufnahme neuer Mitglieder.

(2) Jedes neue Mitglied haftet gemäß Artikel 24 für
clie Verbindlichkeiten der Vereinigung einschließlich
derjenigen, die sich aus der Tätigkeit der Vereinigung
vor seinem Beitritt ergeben .

Er kann jedoch durch eine Klausel im Gründungsver
trag oder in dem Rechtsakt über seine Aufnahme von
der Zahlung der vor seinem Beitritt entstandenen
Verbindlichkeiten befreit werden . Diese Klausel kann
gemäß den in Artikel 9 Absatz 1 genannten Bedin
gungen Dritten nur dann entgegengesetzt werden,
wenn sie gemäß Artikel 8 bekanntgemacht worden ist.

Artikel 27

( 1 ) Die Kündigung eines Mitglieds der Vereinigung
ist nach Maßgabe des Gründungsvertrags oder, falls

dieser hierüber nichts bestimmt, mit einstimmiger
Zustimmung der übrigen Mitglieder möglich .
Jedes Mitglied der Vereinigung kann ferner aus
wichtigem Grund kündigen .
(2) Jedes Mitglied der Vereinigung kann aus den im
Gründungsvertrag angeführten Gründen, in jedem Fall
aber dann ausgeschlossen werden, wenn es grob gegen
seine Pflichten verstößt oder wenn es schwere
Störungen der Arbeit der Vereinigung verursacht oder
zu verursachen droht.

Dieser Ausschluß kann nur durch gerichtliche
Entscheidung auf gemeinsamen Antrag der Mehrheit
der übrigen Mitglieder erfolgen, es sei denn, daß der
Gründungsvertrag etwas anderes bestimmt.

Artikel 28

( 1 ) Ein Mitglied der Vereinigung scheidet aus der
Vereinigung aus, wenn es verstirbt oder wenn es nicht
mehr den in Artikel 4 Absatz 1 festgelegten Bedin
gungen entspricht.
Außerdem kann ein Mitgliedstaat für die Zwecke
seiner Rechtsvorschriften über Auflösung, Abwicklung,
Zahlungsunfähigkeit oder Zahlungseinstellung
vorsehen, daß ein Mitglied einer Vereinigung ab dem
in diesen Rechtsvorschriften bestimmten Zeitpunkt
aus dieser ausscheidet.

(2) Im Falle des Todes einer natürlichen Person, die
Mitglied der Vereinigung ist, kann niemand ihre
Nachfolge in der Vereinigung antreten, es sei denn
nach Maßgabe des Gründungsvertrags oder, wenn
dieser hierüber nichts enthält, mit einstimmiger
Zustimmung der verbleibenden Mitglieder.

Artikel 29

Sobald ein Mitglied aus der Vereinigung ausgeschieden
ist, unterrichten der oder die Geschäftsführer hierüber
die übrigen Mitglieder ; der oder die Geschäftsführer
erfüllen außerdem die jeweiligen Verpflichtungen
nach den Artikeln 7 und 8 . Ferner kann jeder Betei
ligte diese Verpflichtungen erfüllen .

Artikel 30

Bei Ausscheiden eines Mitglieds besteht die Vereini
gung unbeschadet der von einer Person gemäß Artikel
22 Absatz 1 oder Artikel 28 Absatz 2 erworbenen
Rechte unter den im Gründungsvertrag vorgesehenen
oder in einem einstimmigen Beschluß der betref
fenden Mitglieder festgelegten Bedingungen zwischen
den verbleibenden Mitgliedern fort, es sei denn, daß
der Gründungsvertrag etwas anderes bestimmt.

Artikel 31

( 1 ) Die Vereinigung kann durch Beschluß ihrer
Mitglieder aufgelöst werden, der diese Auflösung
ausspricht. Dieser Beschluß muß einstimmig gefaßt
werden, es sei denn, daß der Gründungsvertrag etwas
anderes bestimmt.
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(2) Die Vereinigung muß durch Beschluß ihrer
Mitglieder aufgelöst werden, der feststellt, daß
a) die im Gründungsvertrag bestimmte Dauer abge

laufen oder ein anderer in diesem Vertrag vorgese
hener Auflösungsgrund eingetreten ist oder

b) der Unternehmensgegenstand der Vereinigung
verwirklicht worden ist oder nicht weiter verfolgt
werden kann .

Ist binnen drei Monaten nach Eintritt eines der in
Unterabsatz 1 genannten Fälle kein Beschluß der
Mitglieder über die Auflösung der Vereinigung
ergangen, so kann jedes Mitglied bei Gericht bean
tragen, diese Auflösung auszusprechen .
(3) Die Vereinigung muß ferner durch Beschluß
ihrer Mitglieder oder des verbleibenden Mitglieds
aufgelöst werden, wenn die Bedingungen des Artikels
4 Absatz 2 nicht mehr erfüllt sind .

(4) Nach Auflösung der Vereinigung durch
Beschluß ihrer Mitglieder müssen der oder die
Geschäftsführer die jeweiligen Verpflichtungen nach
den Artikeln 7 und 8 erfüllen . Ferner kann jeder
Beteiligte diese Verpflichtungen erfüllen .

Artikel 32

( 1 ) Auf Antrag jedes Beteiligten oder einer zustän
digen Behörde muß das Gericht im Falle der Verlet
zung des Artikels 3, des Artikels 12 oder des Artikels
31 Absatz 3 die Auflösung der Vereinigung
aussprechen, es sei denn, daß die Mängel der Vereini
gung behoben werden können und vor der Entschei
dung in der Sache behoben werden .
(2) Auf Antrag eines Mitglieds kann das Gericht die
Auflösung der Vereinigung aus wichtigem Grund
aussprechen .
(3) Ein Mitgliedstaat kann vorsehen, daß das
Gericht auf Antrag einer zuständigen Behörde die
Auflösung einer Vereinigung, die ihren Sitz in dem
Staat dieser Behörde hat, in den Fällen aussprechen
kann, in denen die Vereinigung durch ihre Tätigkeit
gegen das öffentliche Interesse dieses Staates verstößt,
sofern diese Möglichkeit in den Rechtsvorschriften
dieses Staates für eingetragene Gesellschaften oder
andere juristische Einheiten, die diesen Rechtsvor
schriften unterliegen, vorgesehen ist .

Artikel 33

Scheidet ein Mitglied aus einem anderen Grund als
dem der Abtretung seiner Rechte gemäß Artikel 22
Absatz 1 aus der Vereinigung aus, so wird das Ausein
andersetzungsguthaben dieses Mitglieds oder die Höhe
der Forderungen der Vereinigung gegen dieses
Mitglied auf der Grundlage des Vermögens der Ver
einigung ermittelt, wie es im Zeitpunkt des Ausschei
dens des Mitglieds vorhanden ist.
Der Wert der Ansprüche und Verbindlichkeiten des
ausscheidenden Mitglieds darf nicht im voraus
pauschal bestimmt werden .

Artikel 34

Unbeschadet des Artikels 37 Absatz 1 haftet jedes aus
der Vereinigung ausscheidende Mitglied gemäß Artikel
24 für die Verbindlichkeiten , die sich aus der Tätigkeit
der Vereinigung vor seinem Ausscheiden ergeben .

Artikel 35

( 1 ) Die Auflösung der Vereinigung führt zu deren
Abwicklung.

(2) Die Abwicklung der Vereinigung und der
Schluß dieser Abwicklung unterliegen dem einzelstaat
lichen Recht.

(3) Die Geschäftsfähigkeit der Vereinigung im
Sinne von Artikel 1 Absatz 2 besteht bis zum Schluß
der Abwicklung fort .

(4) Der oder die Abwickler erfüllen die ihnen nach
den Artikeln 7 und 8 obliegenden Pflichten .

Artikel 36

Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigungen
unterliegen dem einzelstaatlichen Recht über
Zahlungsunfähigkeit und Zahlungseinstellung. Die
Eröffnung eines Verfahrens gegen eine Vereinigung
wegen Zahlungsunfähigkeit oder Zahlungseinstellung
hat nicht von Rechts wegen zur Folge, daß ein solches
Verfahren auch gegen die Mitglieder dieser Vereini
gung eröffnet wird .

Artikel 37

( 1 ) Jede durch das anwendbare einzelstaatliche
Recht vorgesehene längere Verjährungsfrist wird durch
eine Verjährungsfrist von fünf Jahren nach der in
Artikel 8 vorgeschriebenen Bekanntmachung des
Ausscheidens eines Mitglieds der Vereinigung für
Ansprüche gegen dieses Mitglied wegen Verbindlich
keiten, die sich aus der Tätigkeit der Vereinigung vor
seinem Ausscheiden ergeben haben, ersetzt.

(2) Jede durch das anwendbare einzelstaatliche
Recht vorgesehene längere Verjährungsfrist wird durch
eine Verjährungsfrist von fünf Jahren nach der in
Artikel 8 vorgeschriebenen Bekanntmachung des
Schlusses der Abwicklung der Vereinigung für
Ansprüche gegen ein Mitglied der Vereinigung wegen
Verbindlichkeiten, die sich aus der Tätigkeit der Ver
einigung ergeben haben, ersetzt.

Artikel 38

Übt eine Vereinigung in einem Mitgliedstaat eine
Tätigkeit aus, die gegen dessen öffentliches Interesse
verstößt, so kann eine zuständige Behörde dieses
Staates diese Tätigkeit untersagen . Gegen die Entschei
dung der zuständigen Behörde muß ein Rechtsbehelf
bei einem Gericht eingelegt werden können.
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Artikel 39

( 1 ) Die Mitgliedstaaten bestimmen das oder die
Register, die für die in Artikel 6 und 10 genannte
Eintragung zuständig sind, sowie die für die Eintra
gung geltenden Vorschriften . Sie legen die Bedin
gungen für die Hinterlegung der in Artikel 7 und 10
genannten Urkunden fest. Sie stellen sicher, daß die
Urkunden und Angaben nach Artikel 8 in dem geeig
neten amtlichen Mitteilungsblatt des Mitgliedstaats, in
dem die Vereinigung ihren Sitz hat, bekanntgemacht
werden, und sehen gegebenenfalls die Einzelheiten der
Bekanntmachung für die in Artikel 8 Buchstabe c)
genannten Urkunden und Angaben vor.

Ferner stellen die Mitgliedstaaten sicher, daß jeder bei
dem aufgrund des Artikels 6 oder gegebenenfalls des
Artikels 10 zuständigen Register die in Artikel 7
genannten Urkunden einsehen und hiervon eine
Abschrift oder einen Auszug erhalten kann, welche
ihm auf Verlangen zuzusenden sind .

Die Mitgliedstaaten können die Erhebung von
Gebühren zur Deckung der Kosten für die in den
vorstehenden Unterabsätzen genannten Maßnahmen
vorsehen ; diese Gebühren dürfen die Verwaltungsko
sten nicht übersteigen.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß die nach
Artikel 11 im Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften zu veröffentlichenden Angaben binnen eines
Monats nach Bekanntmachung in dem in Absatz 1
genannten amtlichen Mitteilungsblatt dem Amt für
amtliche Veröffentlichungen der Europäischen
Gemeinschaften mitgeteilt werden .

(3) Die Mitgliedstaaten sehen geeignete Maßregeln
für den Fall vor, daß die Bestimmungen der Artikel 7,
8 und 10 über die Offenlegung nicht eingehalten
werden oder daß gegen Artikel 25 verstoßen wird.

Artikel 40

Das Ergebnis der Tätigkeit der Vereinigung wird nur
bei ihren Mitgliedern besteuert.

Artikel 41

( 1 ) Die Mitgliedstaaten treffen die nach Artikel 39
erforderlichen Maßnahmen vor dem 1 . Juli 1989 . Sie
teilen sie unverzüglich der Kommission mit.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission zur
Unterrichtung mit, welche Gruppen von natürlichen
Personen, Gesellschaften oder anderen juristischen
Einheiten sie gemäß Artikel 4 Absatz 4 von der Betei
ligung an einer Vereinigung ausgeschlossen haben .
Die Kommission unterrichtet hierüber die anderen
Mitgliedstaaten .

Artikel 42

( 1 ) Bei der Kommission wird, sobald diese Verord
nung genehmigt ist, ein Kontaktausschuß eingesetzt,
der zur Aufgabe hat,
a) unbeschadet der Artikel 169 und 170 des Vertrages

die Durchführung dieser Verordnung durch eine
regelmäßige Abstimmung, insbesondere in
konkreten Durchführungsfragen, zu erleichtern ;

b) die Kommission , falls dies erforderlich sein sollte ,
bezüglich Ergänzungen oder Änderungen dieser
Verordnung zu beraten .

(2) Der Kontaktausschuß setzt sich aus Vertretern
der Mitgliedstaaten sowie Vertretern der Kommission
zusammen. Der Vorsitz wird von einem Vertreter der
Kommission wahrgenommen. Die Sekretariatsge
schäfte werden von den Dienststellen der Kommission
geführt.

(3) Der Vorsitzende beruft den Kontaktausschuß
von sich aus oder auf Antrag eines der Mitglieder des
Ausschusses ein .

Artikel 43

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften in Kraft .

Diese Verordnung gilt ab 1 . Juli 1989 ; hiervon ausge
nommen sind die Artikel 39, 41 und 42, die vom
Inkrafttreten dieser Verordnung an gelten.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 25 . Juli 1985.
Im Namen des Rates

Der Präsident

J. POOS
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2138/85 DES RATES
vom 25 . Juli 1985

zur Eröffnung , Aufteilung und Verwaltung eines Gemeinschaftszollkontingents
für tiefgefrorene Filets vom Pazifischen Pollack der Tarifstelle ex 03.01 B II b) 14

des Gemeinsamen Zolltarifs

Um der möglichen Entwicklung der Einfuhren des
betreffenden Erzeugnisses Rechnung tragen zu
können, ist die Kontingentsmenge in zwei Raten
aufzuteilen, wobei die erste Rate auf bestimmte
Mitgliedstaaten aufgeteilt wird und die zweite Rate als
Reserve zur späteren Deckung des Bedarfs dieser
Mitgliedstaaten im Falle der Ausschöpfung ihrer
ursprünglichen Quote und zur Deckung des gegebe
nenfalls in den anderen Mitgliedstaaten auftretenden
Bedarfs bestimmt ist . Um den Importeuren der
Mitgliedstaaten eine gewisse Sicherheit zu geben, ist es
angezeigt, die erste Rate des Gemeinschaftszollkontin
gents verhältnismäßig hoch festzusetzen ; sie könnte
sich im vorliegenden Fall auf 3 250 Tonnen belaufen .

Die ersten Quoten der Mitgliedstaaten können mehr
oder weniger rasch ausgeschöpft werden . Um diese
Tatsache zu berücksichtigen und um Unterbre
chungen zu vermeiden, muß jeder Mitgliedstaat, der
seine erste Quote fast ganz ausgeschöpft hat, die
Ziehung einer zusätzlichen Quote auf die Reserve
vornehmen . Diese Ziehung muß jeder Mitgliedstaat
vornehmen, wenn seine zusätzlichen Quoten fast ganz
ausgeschöpft sind und soweit noch eine Reservemenge
vorhanden ist. Die ersten und die zusätzlichen Quoten
müssen bis zum Ende des Kontingentszeitraums
gelten . Diese Art der Verwaltung erfordert eine enge
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und
der Kommission, die vor allem die Möglichkeit haben
muß, den Stand der Ausschöpfung der Kontingents
menge zu verfolgen und die Mitgliedstaaten darüber zu
unterrichten .

Da das Königreich Belgien , das Königreich der
Niederlande und das Großherzogtum Luxemburg sich
zu der Wirtschaftsunion Benelux zusammenge
schlossen haben und durch diese vertreten werden,
kann jede Maßnahme im Zusammenhang mit der
Verwaltung der dieser Wirtschaftsunion zugeteilten
Quoten durch eines ihrer Mitglieder vorgenommen
werden —

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 28 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die Versorgung der Gemeinschaft mit tiefgefrorenen
Filets vom Pazifischen Pollack (Theragra Chalco
gramma) hängt gegenwärtig von der Einfuhr aus Dritt
ländern ab. Es liegt im Interesse der Gemeinschaft,
den Zollsatz des Gemeinsamen Zolltarifs für dieses
Erzeugnis im Rahmen eines Gemeinschaftszollkontin
gents von angemessener Höhe und relativ begrenzter
Dauer teilweise auszusetzen . Um die Entwicklungsaus
sichten dieser Produktion in der Gemeinschaft nicht
zu gefährden und andererseits die hinreichende
Versorgung der Verbraucherindustrie zu gewährleisten ,
ist das Zollkontingent für die betreffenden Erzeugnisse
für den Zeitraum bis zum 31 . Dezember 1985 zu
einem Zollsatz von 8 v. H. zu eröffnen und in Höhe
von 3 550 Tonnen festzusetzen .

Es ist vor allem sicherzustellen , daß alle Importeure
der Gemeinschaft den gleichen und kontinuierlichen
Zugang zu diesem Kontingent haben und daß der
vorgesehene Kontingentzollsatz fortlaufend auf sämt
liche Einfuhren bis zur Ausschöpfung des Kontingents
angewandt wird. Der Gemeinschaftscharakter dieses
Kontingents kann unter Beachtung der oben aufge
stellten Grundsätze dadurch gewahrt werden , daß . bei
der Ausschöpfung des Zollkontingents von einer
Aufteilung der Menge auf die Mitgliedstaaten ausge
gangen wird . Damit die tatsächliche Marktentwicklung
der betreffenden Ware weitestmöglich berücksichtigt
wird, sollte diese Aufteilung entsprechend dem Bedarf
der Mitgliedstaaten vorgenommen werden, der einer
seits anhand der statistischen Angaben über die
während eines repräsentativen Bezugszeitraums getä
tigten Einfuhren aus dritten Ländern und andererseits
nach den Wirtschaftsaussichten für den betreffenden
Kontingentszeitraum zu berechnen ist.
Da im vorliegenden Fall keine nach der Qualität der
betreffenden Erzeugnisse aufgegliederten statistischen
Angaben vorliegen und da es sich um ein autonomes
Gemeinschaftszollkontingent handelt, das den
Einfuhrbedarf der Gemeinschaft decken soll , kann die
Aufteilung der Kontingentsmenge entsprechend dem
für die einzelnen Mitgliedstaaten geschätzten voraus
sichtlichen Bedarf an Einfuhren aus Drittländern
vorgenommen werden . Aufgrund dieses Aufteilungssy
stems kann ferner eine einheitliche Anwendung des
Gemeinsamen Zolltarifs gewährleistet werden .

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

( 1 ) Vom Inkrafttreten dieser Verordnung bis zum
31 . Dezember 1985 wird der Zollsatz des Gemein
samen Zolltarifs für tiefgefrorene Filets vom Pazifi
schen Pollack (Theragra Chalcogramma) der Tarifstelle
ex 03.01 B II b) 14 auf einer Höhe von 8 v. H. im
Rahmen eines Gemeinschaftszollkontingents von
3 550 Tonnen ausgesetzt.
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(2) Im Rahmen dieses Zollkontingents wendet die
Griechische Republik Zollsätze an, die nach den
entsprechenden Bestimmungen der Beitrittsakte von
1979 berechnet werden .

Artikel 2

( 1 ) Von diesem Gemeinschaftszollkontingent wird
eine erste Rate in Höhe von 3 250 Tonnen auf
bestimmte Mitgliedstaaten aufgeteilt . Die Quoten, die
bis zum 31 . Dezember 1985 gelten, belaufen sich für
diese Mitgliedstaaten auf folgende Mengen :

(in Tonnen)
Deutschland 3 000 ,
Vereinigtes Königreich 250 .

(2) Die zweite Rate in Höhe von 300 Tonnen bildet
die Reserve .

(3) .Wenn ein Importeur bevorstehende Einfuhren
der betreffenden Ware in einen anderen Mitgliedstaat
ankündigt und dafür die Teilnahme am Kontingent
beantragt, so zieht dieser Mitgliedstaat durch Mittei
lung an die Kommission eine seinem Bedarf entspre
chende Menge, soweit die verbleibende Reserve
ausreicht.

Artikel 3

( 1 ) Schöpft einer der in Artikel 2 genannten
Mitgliedstaaten seine erste Quote gemäß Artikel 2
Absatz 1 bis zu 90 v. H. oder mehr aus, so nimmt er
unverzüglich durch Mitteilung an die Kommission —
soweit die Reservemenge ausreicht — die Ziehung
einer zweiten Quote in Höhe von 5 v. H. seiner ersten
Quote vor, die gegebenenfalls auf die höhere Einheit
aufgerundet wird.

(2) Ist nach Ausschöpfung der ersten Quote die
zweite von einem Mitgliedstaat gezogene Quote zu 90
v. H. oder mehr ausgeschöpft, so nimmt dieser
Mitgliedstaat nach Maßgabe des Absatzes 1 unver
züglich die Ziehung einer dritten Quote in Höhe von
2,5 v. H. seiner ersten Quote vor.

(3) Ist nach Ausschöpfung der zweiten Quote die
dritte von einem Mitgliedstaat gezogene Quote zu 90
v. H. oder mehr ausgeschöpft, so nimmt dieser
Mitgliedstaat unverzüglich unter den gleichen Bedin
gungen die Ziehung einer vierten Quote in Höhe der
dritten Quote vor.

Dieses Verfahren wird bis zur Ausschöpfung der
Reserve angewandt.

(4) Abweichend von den Absätzen 1 , 2 oder 3
können die Mitgliedstaaten niedrigere als die in diesen
Absätzen vorgesehenen Quoten ziehen , wenn Grund
zu der Annahme besteht, daß diese nicht ausgeschöpft
werden können. Sie unterichten die Kommission über

die Gründe, die sie veranlaßt haben, diesen Absatz
anzuwenden .

Artikel 4

Die nach Artikel 3 gezogenen zusätzlichen Quoten
gelten bis zum 31 . Dezember 1985 .

Artikel 5

Die Kommission verbucht die Mengen der von den
Mitgliedstaaten nach den Artikeln 2 und 3 eröffneten
Quoten und unterrichtet die einzelnen Mitgliedstaaten
über den Stand der Ausschöpfung der Reserve, sobald
ihr die Mitteilungen zugehen .

Sie sorgt dafür, daß die Ziehung, mit der die Reserve
ausgeschöpft wird, auf die verfügbare Restmenge
beschränkt bleibt, und gibt zu diesem Zweck dem
Mitgliedstaat, der diese letzte Ziehung vornimmt, die
Restmenge an .

Artikel 6

( 1 ) Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen
Maßnahmen, um durch die Eröffnung der gemäß
Artikel 3 gezogenen zusätzlichen Quoten die fortlau
fenden Anrechnungen auf ihren kumulierten Anteil
an dem Gemeinschaftszollkontingent zu ermöglichen .

(2) Die Mitgliedstaaten garantieren den Importeuren
des betreffenden Erzeugnisses freien Zugang zu den
ihnen zugeteilten Quoten .

(3) Die Mitgliedstaaten rechnen die Einfuhren des
betreffenden Erzeugnisses nach Maßgabe der Gestel
lung desselben bei der Zollstelle mit einer Anmeldung
zur Abfertigung zum zollrechtlich freien Verkehr auf
ihre Quoten an .

(4) Der Stand der Ausschöpfung der Quoten der
Mitgliedstaaten wird anhand der gemäß Absatz 3 ange
rechneten Einfuhren festgestellt .

Artikel 7

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission auf deren
Aufforderung hin mit, welche Einfuhren tatsächlich
auf ihre Quoten angerechnet wurden .

Artikel 8

Die Mitgliedstaaten und die Kommission arbeiten im
Hinblick auf die Einhaltung dieser Verordnung eng
zusammen .

Artikel 9

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften in Kraft .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 25 . Juli 1985 .
Im Namen des Rates

Der Präsident

J. POOS
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2139/85 DES RATES
vom 25 . Juli 1985

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3247/81 über die Finanzierung
bestimmter Interventionsmaßnahmen durch den Europäischen Ausrichtungs
und Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abteilung Garantie , insbesondere von
Maßnahmen wie Ankauf, Lagerung und Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse

durch die Interventionsstellen

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1883/78 des
Rates vom 2. August 1978 über die allgemeinen
Regeln für die Finanzierung der Interventionen durch
den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds
für die Landwirtschaft, Abteilung Garantie ('), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EW) Nr. 1716/84 (2),
insbesondere auf Artikel 4 Absatz 3 ,

auf Vorschlag der Kommission ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3247/81 (3), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1717/84 (4),
sind die Regeln und Bedingungen für die Jahres
konten festgelegt worden , die es ermöglichen, die vom
EAGFL, Abteilung Garantie, zu finanzierenden
Ausgaben für die Interventionsmaßnahmen festzu
stellen, für die nicht im Rahmen einer gemeinsamen
Marktorganisation ein bestimmter Betrag je Einheit
festgesetzt worden ist.

Für im Wirtschaftsjahr 1985/86 in die Intervention
eingelagerte Butter und eingelagertes Getreide ist
vorgesehen, den Mitgliedstaaten die Möglichkeit einer

Verkürzung der Zahlungsfrist zugunsten von Klein
erzeugern einzuräumen.

Wenn die Mitgliedstaaten von dieser Möglichkeit
Gebrauch machen, dürfen die daraus sich ergebenden
zusätzlichen Ausgaben nicht zu Lasten des EAGFL
gehen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Verordnung (EWG) Nr. 3247/81 wird durch
folgenden Artikel ergänzt :

„Artikel 7a

Wenn die Mitgliedstaaten aufgrund des Gemein
schaftsrechts die Möglichkeit haben, die Zahlungs
fristen für von Kleinerzeugern in die Intervention
angekaufte Butter und angekauftes Getreide zu
verkürzen , werden die Zinskosten, die sich aus der
Inanspruchnahme dieser Möglichkeit ergeben, im
Wirtschaftsjahr 1985/86 nicht von den in Artikel 1
dieser Verordnung genannten Jahreskonten erfaßt."

Artikel 2

Die Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 25. Juli 1985.
Im Namen des Rates

Der Präsident

J. POOS

n ABl. Nr. L 216 vom 5 . 8 . 1978 , S. 1 .
0 ABl . Nr. L 163 vom 21 . 6 . 1984, S. 1 .
O ABl . Nr. L 327 vom 14. 11 . 1981 , S. 1 .
(4) ABl . Nr. L 163 vom 21 . 6 . 1984, S. 8 .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2140/85 DES RATES
vom 25 . Juli 1985

über den Abschluß des Abkommens in Form eines Briefwechsels zwischen der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Portugiesischen Republik über
zubereitete oder haltbar gemachte Tomaten der Tarifstelle 20.02 C des

Gemeinsamen Zolltarifs

und der Portugiesischen Republik über zubereitete
oder haltbar gemachte Tomaten der Tarifstelle 20.02 C
des Gemeinsamen Zolltarifs wird im Namen der
Gemeinschaft genehmigt.

Der Wortlaut des Abkommens ist dieser Verordnung
beigefügt.

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 113 ,

auf Empfehlung der Kommission,

in der Erwägung, daß es angezeigt ist, das Abkommen
in Form eines Briefwechsels zwischen der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Portugiesi
schen Republik über zubereitete oder haltbar
gemachte Tomaten der Tarifstelle 20.02 C des
Gemeinsamen Zolltarifs zu schließen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Das Abkommen in Form eines Briefwechsels
zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft

Artikel 2

Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Person zu
bestellen, die befugt ist, das Abkommen für die
Gemeinschaft rechtsverbindlich zu unterzeichnen.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentli
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 25 . Juli 1985.
. Im Namen des Rates

Der Präsident

J. POOS
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ABKOMMEN

in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft und der Portugiesischen Republik über zubereitete oder haltbar gemachte

Tomaten der Tarifstelle 20.02 C des Gemeinsamen Zolltarifs

Schreiben Nr. 1

Brüssel, den

Herr !

Ich beehre mich, auf Artikel 3 des Protokolls Nr. 8 des am 22. Juli 1972 unterzeichneten
Abkommens zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Portugiesischen
Republik sowie auf den Briefwechsel vom 5. Dezember 1975 Bezug zu nehmen .
Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß die Gemeinschaft bereit ist, für 1985 dieselben
Höchstmengen wie für das vergangene Jahr gelten zu lassen . Unter diesen Bedingungen
verpflichtet sich die Regierung Portugals, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen,
damit die der Gemeinschaft gelieferten Mengen von ohne Essig oder Essigsäure zuberei
teten oder haltbar gemachten Tomaten der Tarifstelle 20.02 C des Gemeinsamen Zollta
rifs für das Jahr 1985 90 000 Tonnen nicht überschreiten .
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir das Einverständnis Ihrer Regierung mit dem Inhalt
dieses Briefes bestätigen würden .

Genehmigen Sie, Herr , den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

Im Namen des Rates
der Europäischen Gemeinschaften

Schreiben Nr. 2

Brüssel , den

Herr !

Ich beehre mich, Ihnen den Eingang Ihres heutigen Schreibens zu bestätigen, das wie
folgt lautet :

„Ich beehre mich, auf Artikel 3 des Protokolls Nr. 8 des am 22. Juli 1972 unterzeich
neten Abkommens zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der
Portugiesischen Republik sowie auf den Briefwechsel vom 5. Dezember 1975 Bezug zu
nehmen.

Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß die Gemeinschaft bereit ist, für 1985
dieselben Höchstmengen wie für das vergangene Jahr gelten zu lassen . Unter diesen
Bedingungen verpflichtet sich die Regierung Portugals, die erforderlichen Maßnahmen
zu ergreifen, damit die der Gemeinschaft gelieferten Mengen von ohne Essig oder
Essigsäure zubereiteten oder haltbar gemachten Tomaten der Tarifstelle 20.02 C des
Gemeinsamen Zolltarifs für das Jahr 1985 90 000 Tonnen nicht überschreiten .

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir das Einverständnis Ihrer Regierung mit dem
Inhalt dieses Briefes bestätigen würden".

Ich beehre mich, Ihnen das Einverständnis meiner Regierung mit dem Inhalt dieses
Briefes zu bestätigen .

Genehmigen Sie, Herr , den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

Für die Regierung
der Portugiesischen Republik
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2141/85 DER KOMMISSION

vom 30 . Juli 1985
zur Festsetzung der auf Getreide, Mehle, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen

oder Roggen anwendbaren Einfuhrabschöpfungen

Diese Preise werden ab 1 . August 1985 um Beträge
berichtigt, die den mit der Verordnung (EWG)
Nr. 1020/84 (6) festgesetzten monatlichen Zuschlägen
entsprechen .

Um ein normales Funktionieren der Abschöpfungsre
gelung zu ermöglichen, ist bei der Berechnung der
Abschöpfungen zugrunde zu legen :

— für die Währungen, die untereinander zu jedem
Zeitpunkt innerhalb einer maximalen Abweichung
in Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden, ein
Umrechnungssatz, der sich auf den Leitkurs dieser
Währungen stützt, multipliziert mit dem Koeffi
zienten gemäß Artikel 2b Absatz 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 974/71 Q, zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 855/84 (8),

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungssatz,
der sich auf das arithmetische Mittel der Wechsel
kurse in Höhe jeder dieser Währungen stützt und
während eines bestimmten Zeitraums für die
Währungen der Gemeinschaft entsprechend
vorhergehendem Gedankenstrich und nach
Maßgabe des vorgenannten Koeffizienten festge
stellt wird .

Diese Wechselkurse sind die am 29 . Juli 1985 festge
stellten Kurse .

Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
3131 /84 enthaltenen Bestimmungen auf die heutigen
Angebotspreise und Notierungen, von denen die
Kommission Kenntnis hat, führt zu einer Änderung
der gegenwärtig gültigen Abschöpfungen, wie im
Anhang zu dieser Verordnung angegeben —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Getreide ('), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1018/84 (2), insbe
sondere auf Artikel 13 Absatz 5,

gestützt auf die Verordnung Nr. 129 des Rates über
den Wert der Rechnungseinheit und die im Rahmen
der gemeinsamen Agrarpolitik anzuwendenden
Umrechnungskurse (3), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 2543/73 (4), insbesondere auf
Artikel 3 ,

gestützt auf die Stellungnahme des Währungsaus
schusses,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die bei der Einfuhr von Getreide, Mehlen von Weizen
und Roggen, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen zu
erhebenden Abschöpfungen wurden mit der Verord
nung (EWG) Nr. 3131 /84 (^ und den später zu ihrer
Änderung erlassenen Verordnungen festgesetzt.

Für Hartweizen beginnt das Wirtschaftsjahr 1985/86
am 1 . Juli 1985. Für dieses Wirtschaftsjahr hat der Rat
die Preise für das betreffende Erzeugnis noch nicht
festgesetzt. Die Kommission sieht sich in Anwendung
der ihr durch den Vertrag auferlegten Aufgaben veran
laßt, die zur Sicherung der Kontinuität des Funktio
nierens der gemeinsamen Agrarpolitik im Sektor Hart
weizen unerläßlichen Maßnahmen zu treffen .

Zur Gewährleistung der Kontinuität des Funktionie
rens der Einfuhrregelung für Hartweizen sowie Grob
und Feingrieß von Hartweizen sollte bei dter Berech
nung der Abschöpfung ein Preis berücksichtigt
werden , der dem für das Wirtschaftsjahr 1984/85 fest
gesetzten und ab 1 . Juli 1984 anzuwendenden Schwel
lenpreis entspricht, nämlich 352,67 ECU/t für Hart
weizen und 547,09 ECU/ t für Grob- und Feingrieß
von Hartweizen .

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die bei der Einfuhr der in Artikel 1 Buchstaben a), b)
und c) der Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 genannten
Erzeugnisse zu erhebenden Abschöpfungen werden im
Anhang festgesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 31 . Juli 1985 in Kraft.
(') ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
(2 ABl . Nr . L 107 vom 19 . 4 . 1984, S. 1 .
O ABl . Nr . 106 vom 30 . 10 . 1962, S. 2553/62 . (6) ABl . Nr. L 107 vom 19 . 4 . 1984, S. 6 .

O ABl . Nr. L 106 vom 12. 5 - 1971 , S. 1 .
M ABl . Nr. L 90 vom 1 . 4 . 1984, S. 1 .

(4) ABl . Nr. L 263 vom 19 . 9 . 1973 , S. 1 .
H ABl . Nr . L 293 vom 10 . 11 . 1984 , S. 1 .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 30 . Juli 1985
Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 30 . Juli 1985 zur Festsetzung der auf
Getreide, Mehle, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen oder Roggen anwendbaren

Einfuhrabschöpfungen

(ECU/Tonne)

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung Abschöp
fungen

10.01 B I Weichweizen und Mengkorn 134,00
10.01 B II Hartweizen 156,81 OO
10.02 Roggen 134,89 (6)
10.03 Gerste 131,61
10.04 Hafer 108,21
10.05 B Mais, anderer als Hybridmais zur

Aussaat 112,28 00
10.07 A Buchweizen 0
10.07 B Hirse aller Art, ausgenommen

Sorghum 81,70 0
10.07 C Sorghum 133,74 (4)
10.07 D I Triticale 0
10.07 D II Anderes Getreide 0 0
11.01 A Mehl von Weizen und Mengkorn 203,42
11.01 B Mehl von Roggen 204,67
1 1 .02 A I a) Grobgrieß und Feingrieß

von Hartweizen 256,06
11.02 Alb) Grobgrieß und Feingrieß

von Weichweizen 216,59

(') Für Hartweizen mit Ursprung in Marokko, der unmittelbar von
diesem Land in die Gemeinschaft befördert wird, wird die Abschöp
fung um 0,60 ECU je Tonne verringert.

0 Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 486/85 werden keine Abschöp
fungen bei der Einfuhr von Erzeugnissen mit Ursprung in den
Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean
oder in den überseeischen Ländern und Gebieten in die französi
schen überseeischen Departements erhoben .

(3) Für Mais mit Ursprung in den AKP oder den ÜLG wird die
Abschöpfung bei der Einfuhr in die Gemeinschaft um 1,81 ECU je
Tonne verringert.

(4) Für Hirse und Sorghum mit Ursprung in den AKP oder den ÜLG
wird die Abschöpfung bei der Einfuhr in die Gemeinschaft um 50 %
verringert.

0 Für Hartweizen und Kanariensaat, die in der Türkei erzeugt und
unmittelbar aus diesem Land in die Gemeinschaft befördert worden
sind, wird die Abschöpfung um 0,60 ECU je Tonne verringert.

(6) Die zu erhebende Abschöpfung auf Roggen, der vollständig in der
Türkei erzeugt und unmittelbar aus diesem Land in die Gemein
schaft befördert wurde, wird durch die Verordnungen (EWG) Nr.
1180/77 des Rates und (EWG) Nr. 2622/71 der Kommission
bestimmt.

O Bei der Einfuhr von Erzeugnissen der Tarifstelle 10.07 D I (Triticale)
wird die Abschöpfung von Roggen erhoben .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2142/85 DER KOMMISSION
vom 30 . Juli 1985

zur Festsetzung der Prämien, die den Einfuhrabschöpfungen für Getreide, Mehl
und Malz hinzugefügt werden

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des
Rates vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Getreide ('), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1018/84 (2), insbe
sondere auf Artikel 15 Absatz 6,

gestützt auf die Verordnung Nr. 129 des Rates über
den Wert der Rechnungseinheit und die im Rahmen
der gemeinsamen Agrarpolitik anzuwendenden
Umrechnungskurse (3), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 2543/73 (4), insbesondere auf
Artikel 3,

gestützt auf die Stellungnahme des Währungsaus
schusses,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Prämien, die den Abschöpfungen für Getreide
und Malz hinzugefügt werden, sind durch die Verord
nung (EWG) Nr. 2222/84 (^ und die später zu ihrer
Änderung erlassenen Verordnungen festgesetzt
worden .

Um ein normales Funktionieren der Abschöpfungsre
gelung zu ermöglichen, ist bei der Berechnung der
Abschöpfungen zugrunde zu legen :

— für die Währungen, die untereinander zu jedem
Zeitpunkt innerhalb einer maximalen Abweichung
in Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden, ein

Umrechnungssatz, der sich auf den Leitkurs dieser
Währungen stützt, multipliziert mit dem Koeffi
zienten gemäß Artikel 2b Absatz 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 974/71 (6), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 855/84 f),

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungssatz,
der sich auf das arithmetische Mittel der Wechsel
kurse in Höhe jeder dieser Währungen stützt und
während eines bestimmten Zeitraums für die
Währungen der Gemeinschaft entsprechend
vorhergehendem Gedankenstrich und nach
Maßgabe des vorgenannten Koeffizienten festge
stellt wird.

Diese Wechselkurse sind die am 29 . Juli 1985 festge
stellten Kurse .

Aufgrund der heutigen cif-Preise und der heutigen
cif-Preise für Terminkäufe werden die zur Zeit
geltenden Prämien, die den Abschöpfungen hinzuge
fügt werden, wie im Anhang dieser Verordnung ange
geben geändert —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Prämien, die den nach Artikel 1 5 der Verordnung
(EWG) Nr. 2727/75 im voraus festgesetzten Abschöp
fungen für Einfuhren von Getreide und Malz hinzuzu
fügen sind, sind im Anhang festgesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 31 . Juli 1985 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 30 . Juli 1985
Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

(') ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
2 ABl . Nr. L 107 vom 19. 4. 1984, S. 1 .
(3) ABl . Nr. 106 vom 30. 10 . 1962, S. 2553/62.
(4) ABl . Nr. L 263 vom 19 . 9 . 1973, S. 1 .
O ABl . Nr. L 205 vom 1 . 8 . 1984, S. 4 .

(*) ABl . Nr. L 106 vom 12. 5 . 1971 , S. 1 .
O ABl . Nr. L 90 vom 1 . 4. 1984, S. 1 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 30. Juli 1985 zur Festsetzung der Prämien, die den
Einfuhrabschöpfungen für Getreide, Mehl und Malz hinzugefügt werden

A. Getreide und Mehl

(ECU/ Tonne)

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung
laufender
Monat

7

1 . Term.

8

2. Term.

9

3 . Term.

10

10.01 B I Weichweizen und Mengkorn 0 0 0 0

10.01 B II Hartweizen 0 0 0 3,69
10.02 Roggen 0 0 0 0

10.03 Gerste 0 0 0 0

10.04 Hafer 0 0 0 0

10.05 B Mais, anderer als Hybridmais zur Aussaat 0 0 0 4,93

10.07 A Buchweizen 0 0 0 0

10.07 B Hirse aller Art, ausgenommen Sorghum 0 0 0 0

10.07 C Sorghum 0 0 0 0

10.07 D Anderes Getreide 0 0 0 0

11.01 A Mehl von Weizen und Mengkorn 0 0 0 0

B. Malz

(ECU/ Tonne)

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung
laufender
Monat

7

1 . Term .

8

2 . Term .

9

3 . Term.

10

'

4. Term.

11

11.07 AI (a) Malz aus Weizen, ungeröstet, in Form von
Mehl 0 0 0 0 0

1 1 .07 A I (b) Malz aus Weizen, ungeröstet, außer in Form
von Mehl 0 0 0 0 0

11.07 All (a) Malz, anderes als aus Weizen , ungeröstet, in
Form von Mehl 0 0 0 0 0

1 1.07 A II (b) Malz, anderes als aus Weizen, ungeröstet,
außer in Form von Mehl 0 0 0 0 0

11.07 B Malz , geröstet 0 0 0 0 0
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ENTSCHEIDUNG Nr. 2143/85/EGKS DER KOMMISSION

vom 29. Juli 1985
zur vierten Änderung der Entscheidung Nr. 3715/83/EGKS zur Festsetzung von

Mindestpreisen für bestimmte Stahlerzeugnisse

Die Leitkurse der übrigen Währungen der EWS unter
liegen insgesamt keiner bedeutenden Änderung. Sie
können daher in der bisherigen Höhe beibehalten
werden —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag über die Gründung der Euro
päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl,

gestützt auf die Entscheidung Nr. 3715/83/EGKS der
Kommission vom 23. Dezember 1983 zur Festsetzung
von Mindestpreisen für bestimmte Stahlerzeugnisse ('),
zuletzt geändert durch die Entscheidung Nr. 811 /85/
EGKS (2), insbesondere auf Artikel 1 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Entscheidung Nr. 3715/83/EGKS verpflichtet die
Kommission, gemäß Artikel 1 Absatz 5 die Mindest
preise nach Maßgabe der offiziellen Wechselkurs
schwankungen anzupassen, um ein einheitliches
Mindestpreisniveau innerhalb des Gemeinsamen
Marktes zu erhalten .

Die Leitkurse der Währungen, die am Europäischen
Währungssystem (EWS) teilnehmen, wurden am 20.
Juli 1985 aufgrund der Abwertung der italienischen
Lira neu festgesetzt.
Der neue Leitkurs der italienischen Lira stellt einen
Abschlag von 7,7 % gegenüber dem vorherigen Kurs
vom 17. Mai 1983 dar ; er führt zu einer entspre
chenden Anpassung der errechneten Höhe der
Mindestpreise in italienischer Lira .

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN :

Artikel 1

In Artikel 1 Absatz 2 der Entscheidung Nr. 3715/83/
EGKS ist der Kurs von „1 373,03 Lit" durch den Kurs
„1 487,60 Lit" zu ersetzen .

Artikel 2

Die sich aus der Anwendung von Artikel 1 erge
benden Mindestpreise sind für die ab 1 . August 1985
im Gemeinsamen Markt getätigten Lieferungen
verbindlich .

Artikel 3

Diese Entscheidung tritt am Tag ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften in Kraft.

Diese Entscheidung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 29 . Juli 1985
Für die Kommission

Karl-Heinz NARJES

Vizepräsident

(') ABl . Nr. L 373 vom 31 . 12 . 1983, S. 1 .
2 ABl . Nr. L 89 vom 29. 3 . 1985, S. 34.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2144/85 DER KOMMISSION
vom 30 . Juli 1985

über das Ausmaß , in dem den im Juli 1985 eingereichten Anträgen auf Einfuhr
lizenzen für zum Mästen bestimmte männliche Jungrinder stattgegeben werden

kann

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordung (EWG) Nr. 805/68 des
Rates vom 27. Juni 1968 über die gemeinsame Markt
organisation für Rindfleisch ('), zuletzt geändert durch
die Akte über den Beitritt Griechenlands , insbesondere
auf Artikel 13 Absatz 4 Buchstabe a),

in Erwägung nachstehender Gründe :

In der Verordung (EWG) Nr. 845/85 der Kommis
sion (2) ist die Menge männlicher Jungrinder, die im
dritten Vierteljahr 1985 unter Sonderbedingungen
eingeführt werden können, festgesetzt worden . Auf die
eingereichten Anträge auf Einfuhrlizenzen für jede der
in derselben Verordnung genannten betreffenden
Gruppen werden die Lizenzen gemäß dieser Verord
nung erteilt.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltüngsaus
schusses für Rindfleisch —

1 . Die in Italien

a) für Tiere mit einem Lebendgewicht von 220 bis
300 kg je Stück mit Herkunft aus Jugoslawien
aa) von landwirtschaftlichen Erzeugern oder

deren Berufsverbänden beantragten Mengen
werden um 96,534 v. H. gekürzt,

bb) von sonstigen Antragstellern beantragten
Mengen werden um 97,167 v. H. gekürzt ;

b) für Tiere mit einem Lebendgewicht bis zu 300
kg mit Herkunft aus anderen Drittländern
aa) von landwirtschaftlichen Erzeugern oder

deren Berufsverbänden beantragten Mengen
werden um 95,000 v. H. gekürzt,

bb) von sonstigen Antragstellern beantragten
Mengen werden um 98,489 v. H. gekürzt.

2 . Die in Griechenland

a) für Tiere mit einem Lebendgewicht von 220 bis
300 kg je Stück mit Herkunft aus Jugoslawien
aa) von landwirtschaftlichen Erzeugern oder

deren Berufsverbänden beantragten Mengen
werden um 96,663 v. H. gekürzt,

bb) von sonstigen Antragstellern beantragten
Mengen werden um 87,952 v. H. gekürzt ;

b) für Tiere mit einem Lebendgewicht bis zu 300
kg mit Herkunft aus anderen Drittländern
aa) von landwirtschaftlichen Erzeugern oder

deren Berufsverbänden beantragten Mengen
werden um 91,103 v. H. gekürzt,

bb) von sonstigen Antragstellern beantragten
Mengen werden um 88,086 v. H. gekürzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 31 . Juli 1985 in Kraft.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die zwischen dem 1 . und 10 . Juli 1985 beantragten
Einfuhrlizenzen für zum Mästen bestimmte männliche
Jungrinder werden mit folgender Maßgabe erteilt :

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 30 . Juli 1985
Für aie Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

(') ABl . Nr. L 148 vom 28 . 6 . 1968 , S. 24 .
(2) ABl . Nr . L 91 vom 30 . 3 . 1985, S. 47 .



31 . 7 . 85 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 199/23

VERORDNUNG (EWG) Nr. 2145/85 DER KOMMISSION
vom 30. Juli 1985

über den Umfang, in dem den im Monat Juli 1985 eingereichten Anträgen auf
Einfuhrlizenzen für zur Verarbeitung bestimmtes gefrorenes Rindfleisch stattge

geben werden kann

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 805/68 des
Rates vom 27. Juni 1968 über die gemeinsame Markt
organisation für Rindfleisch ('), zuletzt geändert durch
die Akte über den Beitritt Griechenlands, insbesondere
auf Artikel 14 Absatz 4 Buchstabe a),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 846/85 der Kommis
sion (2) wurden die Mengen von zur Verarbeitung
bestimmtem gefrorenem Rindfleisch festgesetzt, die
im zweiten Vierteljahr 1985 zu Sonderbedingungen
eingeführt werden können.

Artikel 15 Absatz 6 Buchstabe a) der Verordnung
(EWG) Nr. 2377/80 der Kommission (3), zuletzt geän
dert durch die Verordnung (EWG) Nr. 552/85 (4),
bestimmt, daß die beantragten Mengen verringert
werden können. Die gemäß den Bestimmungen der
Verordnung (EWG) Nr. 1136/79 der Kommission ^,
zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
410/84 (*), eingereichten Anträge erstrecken sich auf
Gesamtmengen, welche die gemäß Artikel 1 von
Verordnung (EWG) Nr. 846/85 verfügbaren Mengen
weit übersteigen . Unter diesen Bedingungen und in
dem Bestreben, eine angemessene Aufteilung der
verfügbaren Mengen sicherzustellen, ist es nötig, für
die in Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a) der Verord

nung (EWG) Nr. 805/68 genannte Regelung die
Mengen proportionell zu kürzen .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Rindfleisch —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

( 1 ) Jedem gemäß den Bestimmungen der Verord
nung (EWG) Nr. 1136/79 für das am 1 . Juli 1985
beginnende Vierteljahr gestellten Antrag wird bis zu
der Höhe der nachstehenden in Fleisch mit Knochen
ausgedrückten Mengen stattgegeben :
a) 3,355 v. H. der beantragten Menge für zur Verarbei

tung zu Konserven bestimmtes Fleisch nach
Artikel 2 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr.
1136/79 ;

b) 100 v. H. der beantragten Menge für zur Verarbei
tung zu Konserven bestimmtes Fleisch nach
Artikel 2 Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr.
1136/79 .

(2) Gemäß Artikel 15 Absatz 3 der Verordnung
(EWG) Nr. 2377/80 gelten alle von demselben Interes
senten gestellten Anträge als ein einziger Antrag.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 31 . Juli 1985 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 30 . Juli 1985
Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

(') ABl . Nr. L 148 vom 28 . 6 . 1968 , S. 24.
0 ABl. Nr. L 91 vom 30 . 3 . 1985, S. 50 .
(3) ABl . Nr. L 241 vom 13 . 9 . 1980, S. 5 .
(4) ABl . Nr. L 63 vom 2. 3 . 1985, S. 13 .
O ABl. Nr. L 141 vom 9 . 6 . 1979, S. 10 .
M ABl . Nr. L 48 vom 18 . 2. 1984, S. 11 .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2146/85 DER KOMMISSION
vom 30. Juli 1985

über den Verkauf von unverarbeiteten Korinthen der Ernte 1984 im Besitz der
griechischen Einlagerungsstellen zu im voraus festgesetztem Preis

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 516/77 des
Rates vom 14. März 1977 über die gemeinsame Markt
organisation für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst
und Gemüse ('), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 746/85 (2), insbesondere auf Artikel 4
Absatz 8 ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1277/84 des
Rates vom 8 . Mai 1984 zur Festlegung von Grundre
geln zur Produktionsbeihilferegelung für Verarbei
tungserzeugnisse aus Obst und Gemüse (3), insbeson
dere auf Artikel 6 Absatz 1 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die griechischen Einlagerungsstellen haben gemäß
der Verordnung (EWG) Nr. 626/85 der Kommission
vom 12. März 1985 über den Ankauf, den Verkauf und
die Lagerung von unverarbeiteten getrockneten Wein
trauben und Feigen durch die Einlagerungsstellen (4)
unverarbeitete Korinthen der Ernte 1984 gekauft.
Angesichts der Lage des Marktes für getrocknete
Weintrauben sollten die Korinthen, die in der
Gemeinschaft für den Verbrauch verarbeitet werden
sollen, zu im voraus festgesetzten Preisen feilgeboten
werden . Der Verkauf sollte in Ubereinstimmung mit
der Verordnung (EWG) Nr. 626/85 erfolgen .
Bei der Festsetzung des Verkaufspreises ist zu berück
sichtigen, daß für die Erzeugnisse keine Erzeugungs
beihilfe mehr gewährt wird.
Die in Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
626/85 vorgesehene Verarbeitungskaution sollte so

festgesetzt werden , daß jeder Mißbrauch vermieden
werden kann .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und
Gemüse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

( 1 ) Die in Anhang I angeführten griechischen
Einlagerungsstellen sorgen für den Verkauf von unver
arbeiteten Korinthen der Ernte 1984. Qualität und
Preis dieser Korinthen sind in Anhang II angegeben.

(2) Die an die jeweilige Einlagerungsstelle gerich
teten Kaufanträge müssen schriftlich bei der Zentrale
von Idagep, Acharnonstraße 241 , GR-Athen, einge
reicht werden .

(3) Auskünfte über Qualität und Lagerort der
Erzeugnisse können bei den in Anhang I angeführten
entsprechenden Adressen eingeholt werden .

Artikel 2

Die in Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
626/85 vorgesehene Verarbeitungskaution beträgt 20
ECU je 100 kg netto.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 1 . September 1985 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 30 . Juli 1985
Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

(>) ABl . Nr. L 73 vom 21 . 3 . 1977, S. 1 .
0 ABl . Nr. L 81 vom 23 . 3 . 1985, S. 10 .
(3) ABl . Nr. L 123 vom 9. 5 . 1984, S. 25 .
(4) ABl . Nr. L 72 vom 13 . 3 . 1985, S. 7 .
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ANHANG I

Verzeichnis der in Artikel 1' dieser Verordnung genannten Einlagerungsstellen

KORINTHEN

1 . ASO, Mezonos 241 , Patra, Griechenland.

2. Panegialios Enosis Sineterismon, Egion, Griechenland.

3 . Enosis Georgicon Sineterismon Zakynthou, Zakynthos, Griechenland.

4. Enosis Georgicon Sineterismon, Olympia Ilias, Pyrgos, Griechenland.

ANHANG II

Qualität und Preis der in Artikel 1 genannten unverarbeiteten Korinthen der Ernte 1984

ECU/100 kg

61,81

60,50

60,06

58,29

57,45

56,66

56,66

55,79

54,92

54,05

49,43 .

„Shade" aus dem Gebiet von Eghion

„Select Sun" aus dem Gebiet von Eghion

„Shade" aus dem Gebiet von Korinth

„Select Sun* aus dem Gebiet von Korinth

»Regulär" aus dem Gebiet von Eghion

„Select Sun" aus Patras, von den Ionischen Inseln, aus der Präfektur Iiis, Triphilias

„Regulär" aus dem Gebiet von Korinth

„Select Sun", Restmenge aus Messenia

„Regulär" aus Patras, von den Ionischen Inseln, aus der Präfektur Ilias, Triphilias

„Regulär", Restmenge von Messenia

„Regulär" aus anderen Gebieten
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2147/85 DER KOMMISSION
vom 30 . Juli 1985

zur Festsetzung des den Erzeugern für unverarbeitete getrocknete Weintrauben
zu zahlenden Mindestpreises und der Produktionsbeihilfe für getrockenete

Weintrauben für das Wirtschaftsjahr 1985/86

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 516/77 des
Rates vom 14. März 1977 über die gemeinsame Markt
organisation für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst
und Gemüse ('), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 746/85 (2), insbesondere auf die Artikel 3b
und 3c,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die Verordnung (EWG) Nr. 1227/84 des Rates vom 8 .
Mai 1984 zur Festlegung von Grundregeln zur Produk
tionsbeihilferegelung für Verarbeitungserzeugnisse aus
Obst und Gemüse (3) enthält Vorschriften über die
Methoden zur Bestimmung der Produktionsbeihilfe.

Nach Artikel 3b Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
516/77 wird der den Erzeugern zu zahlende Mindest
preis auf folgender Grundlage festgesetzt :
a) während des vorhergehenden Wirtschaftsjahres

geltender Mindestpreis,
b) Entwicklung der Grundpreise für Obst und

Gemüse,
c) Notwendigkeit, den normalen Absatz des frischen

Erzeugnisses für die verschiedenen Verwendungs
zwecke zu gewährleisten.

In Artikel 3c der genannten Verordnung sind die
Kriterien für die Festsetzung der Produktionsbeihilfe
festgelegt. Für getrocknete Weintrauben wird gemäß
Artikel 4a der genannten Verordnung ein Mindestein
fuhrpreis bestimmt. Die Produktionsbeihilfe für dieses
Erzeugnis wird unter Bezugnahme auf den Mindest
einfuhrpreis berechnet.

Nach Artikel 3b Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr.
516/77 wird der den Erzeugern zu zahlende Mindest
preis für unverarbeitete getrocknete Weintrauben
während eines bestimmten Teils des Wirtschaftsjahres
monatlich um einen Betrag erhöht, der den Lagerko
sten entspricht. Bei der Festsetzung dieses Betrags
sollten die Lagerkosten berücksichtigt werden .

Nach der Verordnung (EWG) Nr. 1321 /85 des Rates
vom 23. Mai 1985 zur Abweichung von der Verord
nung (EWG) Nr. 989/84 hinsichtlich der Anwendung
der Garantieschwelle für Korinthen für das Wirt

schaftsjahr 1985/86 (4) ist der den Erzeugern von
Korinthen zu zahlende Mindestpreis im Wirtschafts
jahr 1985/86 um 3 % zu verringern . Dies läßt sich
durch Multiplizieren des auf eine bestimmte Güte
klasse von Korinthen anwendbaren Mindestpreises mit
einem Koffizienten erreichen.

Zur Ermöglichung eines reibungslosen Ubergangs
vom Wirtschaftsjahr 1984/85 auf das Wirtschaftsjahr
1985/86 sollten die entsprechenden Korinthenpreise
in einem geeigneten Verhältnis zueinander bleiben.
Zu diesem Zweck sollte die Verringerung des den
Erzeugern zu zahlenden Mindestpreises eine ähnliche
Verringerung der Produktionsbeihilfe zur Folge haben.
Die Verringerung des den Erzeugern zu zahlenden
Mindestpreises sollte sich außerdem auf die Erhöhung
dieses Preises während des Wirtschaftsjahres
auswirken .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und
Gemüse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Für das Wirtschaftsjahr 1985/86 werden
a) der in Artikel 3b der Verordnung (EWG) Nr.

516/77 genannte und den Erzeugern für unverar
beitete getrocknete Sultaninen der Güteklasse 4 zu
zahlende Mindestpreis
und

b) die in Artikel 3c der betreffenden Verordnung
genannte Produktionsbeihilfe für getrocknete Sulta
ninen der Güteklasse 4

im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Bei Korinthen wird

a) der im Anhang festgesetzte Mindestpreis mit dem
Koeffizienten 0,97 und mit den Koeffizienten
multipliziert, die im Anhang I der Verordnung
(EWG) Nr. 2347/84 der Kommission (*) stehen,
und

b) die im Anhang festgelegte Produktionsbeihilfe um
4,70 ECU/100 kg netto vermindert.

(') ABl . Nr. L 73 vom 21 . 3 . 1977, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 81 vom 23. 3 . 1985, S. 10 .
O ABl . Nr. L 123 vom 9. 5 . 1984, S. 25 .

(4) ABl . Nr. L 137 vom 27. 5 . 1985, S. 43.
O ABl . Nr. L 219 vom 16. 8 . 1984, S. 1 .
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Artikel 3

Für das Wirtschaftsjahr 1985/86 wird der Betrag, um
den der Mindestpreis für unverarbeitete getrocknete
Weintrauben ab dem ersten Tag jedes Monats in der
Zeit vom 1 . November bis zum 1 . August zu erhöhen
ist, für Sultaninen der Güteklasse 4 auf 1,557 ECU/100
kg netto festgesetzt.

Für die anderen Güteklassen von Sultaninen und für
Korinthen wird der Betrag mit dem Koeffizienten

multipliziert, der auf den im Anhang I der Verord
nung (EWG) Nr. 2347/84 festgelegten Mindestpreis
anwendbar ist. Außerdem sind die für Korinthen
geltenden Beträge mit dem Koeffizienten 0,97 zu
multiplizieren .

Artikel 4

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffent
lichung irrt Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 30 . Juli 1985
Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

ANHANG

I. Den Erzeugern zu zahlender Mindestpreis

Erzeugnis ECU/100 kg
ab Erzeuger

Unverarbeitete Sultaninen der Güteklasse 4 133,17

II . Produktionsbeihilfe

Erzeugnis ECU/ 100 kg
netto

Getrocknete Sultaninen der Güteklasse 4 66,03
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2148/85 DER KOMMISSION

vom 30 . Juli 1985

zur Verlängerung der Einlagerungsdauer für bestimmte Mengen getrockneter
Feigen und getrockneter Weintrauben der Ernten 1982 und 1983 in

Einlagerungsstellen

Eine Beihilfe zur Einlagerung ist auf die Einlagerung
dieser Erzeugnisse anwendbar. Diese Beihilfe berück
sichtigt Zinskosten im Zusammenhang mit dem Kauf
dieser Erzeugnisse . Folglich sollten diese Beihilfen
während der verlängerten Einlagerungszeit beibehalten
werden .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und
Gemüse —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 516/77 des
Rates vom 14. März 1977 über die gemeinsame Markt
organisation für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst
und Gemüse ('), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 746/85 (2),

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2194/81 des
Rates vom 27. Juli 1981 zur Festsetzung der Grundre
geln für die Produktionsbeihilferegelung für getrock
nete Weintrauben und getrocknete Feigen ('), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 2057/84 (4),
insbesondere auf Artikel 10 Absatz 1 und Artikel 14,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 2194/81 sieht
die Gewährung einer Lagerhaltungsbeihilfe an die
Einlagerungsstellen für die Mengen getrockneter
Weintrauben und getrockneter Feigen vor, die im
Rahmen der dort genannten Verträge gekauft worden
sind, wobei die Einlagerungsdauer des betreffenden
Obstes das Ende des Wirtschaftsjahres nicht über
schreiten darf. In diesem Artikel wird jedoch
bestimmt, daß die Verlängerung der Einlagerung
bestimmter Mengen genehmigt werden kann, wenn es
die Marktlage erfordert .

Für getrocknete Weintrauben und getrocknete Feigen
aus den Wirtschaftsjahren 1982/83 und 1983/84 ist
mit der Verordnung (EWG) Nr. 2194/84 der Kommis
sion 0 und Verordnung (EWG) Nr. 3360/83 der
Kommission (Ä), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 2195/84 O, die Einlagerungsdauer bis
zum Ende des Wirtschaftsjahres 1984/85 verlängert
worden . Die Verordnung (EWG) Nr. 1603/83 des
Rates (8) sieht Sondermaßnahmen für den Absatz
dieser Erzeugnisse vor. Die Einlagerungsdauer ist zu
verlängern, bis die Erzeugnisse abgesetzt sind .

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Einlagerungsdauer für die Mengen getrockneter
Feigen und getrockneter Weintrauben, die gemäß
Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2194/81 von
Einlagerungsstellen während der Wirtschaftsjahre
1982/83 und 1983/84 gekauft wurden und noch in
deren Besitz sind, wird bis zu dem Augenblick ihres
Absatzes in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen
der Verordnung (EWG) Nr. 1603/83 verlängert.

Artikel 2

Die Einlagerungsbeihilfe gemäß
a) Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 362/85 der

Kommission (9) für getrocknete Weintrauben des
Wirtschaftsjahres 1982/83 ,

b) Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 581 /85 der
Kommission ( l0) für getrocknete Weintrauben des
Wirtschaftsjahres 1983/84 und

c) Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 3249/83 der
Kommission (") für getrocknete Feigen des Wirt
schaftsjahres 1983/84

wird den Einlagerungsstellen für die tatsächliche
Dauer der Einlagerung der betreffenden Erzeugnisse
gewährt.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaft in Kraft.

(') ABl . Nr. L 73 vom 21 . 3 . 1977, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 81 vom 23 . 3 . 1985, S. 10 .
O ABl . Nr. L 214 vom 1 . 8 . 1981 , S. 1 .
(*) ABl . Nr. L 191 vom 19 . 7 . 1984, S.
o ABl . Nr. L 199 vom 28 . 7 . 1984, S. 35 .
(6) ABl . Nr. L 335 vom 30 . 11 . 1983, S. 28 ,
o ABl . Nr . L 199 vom 28 . 7 . 1984, S. 36 .
8 ABl . Nr. L 159 vom 17. 6 . 1983 , S. 5 .

C) ABl . Nr. L 42 vom 13 . 2. 1985, S. 18 .
H ABl . Nr. L 67 vom 7. 3 . 1985, S. 15.
" ABl . Nr. L 321 vom 18 . 11 . 1983 , S. 16 .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 30 . Juli 1985
Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2149/85 DER KOMMISSION
vom 30 . Juli 1985

zur Wiedereinführung der Erhebung der Zölle für Schuhe mit Laufsohlen und
Oberteil aus Kautschuk oder Kunststoff der Tarifnummer 64.01 mit Ursprung in
Malaysia, dem die in der Verordnung (EWG) Nr. 3562/84 des Rates vorgesehenen

Zollpräferenzen gewährt werden

Einfuhren der genannten Waren aus Malaysia den
betreffenden Plafond erreicht.

Es ist angezeigt, die Erhebung der Zölle für die betref
fenden Waren gegenüber Malaysia wiedereinzu
führen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Ab 3 . August 1985 wird die Erhebung der Zölle, die
aufgrund der Verordnung (EWG) Nr. 3562/84 ausge
setzt ist, für Einfuhren der folgenden Waren mit
Ursprung in Malaysia in die Gemeinschaft wiederein
geführt :

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3562/84 des
Rates vom 18 . Dezember 1984 zur Anwendung von
allgemeinen Zollpräferenzen auf bestimmte gewerb
liche Waren mit Ursprung in Entwicklungsländern im
Jahr 1985 ('), insbesondere auf Artikel 13 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Nach Artikel . 1 und 10 der genannten Verordnung
wird die Zollaussetzung jedem der in Anhang III
aufgeführten Länder und Gebiete mit Ausnahme
derjenigen, die in Spalte 4 des Anhangs I genannt
sind, im Rahmen der in Spalte 9 des Anhangs I festge
setzten Präferenzzollplafonds gewährt. Sobald die indi
viduellen Plafonds auf Gemeinschaftsebene erreicht
sind, kann nach Artikel 1 1 der genannten Verordnung
die Erhebung der Zölle bei der Einfuhr der betref
fenden Waren mit Ursprung aus jedem der betref
fenden Länder und Gebiete zu jedem Zeitpunkt
wiedereingeführt werden .

Für Schuhe mit Laufsohlen und Oberteil aus Kau
tschuk oder Kunststoff der Tarifnummer 64.01 beträgt
der individuelle Plafond 519 000 ECU. Am 18 . Juni
1985 haben die in der Gemeinschaft angerechneten

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung

64.01 Schuhe mit Laufsohlen und Ober
(NIMEXE-Kennziffern teil aus Kautschuk oder Kunststoff
64.01 -alle Nummern)

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 30 . Juli 1985
Für die Kommission

COCKFIELD

Vizepräsident

(') ABl . Nr. L 338 vom 27. 12 . 1984, S. 1 .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2150/85 DER KOMMISSION
vom 30. Juli 1985

zur Wiedereinführung der Erhebung der Zölle für Polyäthylen der Tarifstelle
39.02 C I mit Ursprung in Saudi-Arabien , dem die in der Verordnung (EWG) Nr.

3562/84 des Rates vorgesehenen Zollpräferenzen gewährt werden

haben die angerechneten Einfuhren der betreffenden
Waren in die Gemeinschaft mit Ursprung in Saudi
Arabien die betreffende Bezugsgrundlage erreicht.
Der Informationsaustausch durch die Kommission hat
gezeigt, daß die Aufrechterhaltung des Präferenzsy
stems wirtschaftliche Schwierigkeiten in der Gemein
schaft hervorruft. Somit ist die Erhebung der Zölle für
die betreffenden Waren gegenüber Saudi-Arabien
wiedereinzuführen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Ab 3 . August 1985 wird die Erhebung der Zölle, die
aufgrund der Verordnung (EWG) Nr. 3562/84 ausge
setzt ist, für Einfuhren der folgenden Waren mit
Ursprung in Saudi-Arabien in die Gemeinschaft
wiedereingeführt :

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3562/84 des
Rates vom 18 . Dezember 1984 zur Anwendung von
allgemeinen Zollpräferenzen auf bestimmte gewerb
liche Waren mit Ursprung in Entwicklungsländern im
Jahr 1985 ('), insbesondere auf Artikel 13,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Nach Artikel 1 der genannten Verordnung sind die
Zollsätze für die Waren des Anhangs II mit Ursprung
in den in Anhang III genannten Ländern und
Gebieten vollständig ausgesetzt ; die Einfuhren dieser
Waren unterliegen im allgemeinen einer vierteljähr
lichen statistischen Überwachung, die sich auf die in
Artikel 12 genannte Bezugsgrundlage gründet.

Wenn der Anstieg der Präferenzeinfuhren der
genannten Waren mit Ursprung in einem oder
mehreren der begünstigten Länder wirtschaftliche
Schwierigkeiten in der Gemeinschaft verursacht oder
verursachen könnte, können nach Artikel 12 die Zoll
sätze nach einem geeigneten Informationsaustausch
durch die Kommission mit den Mitgliedstaaten
wiedereingeführt werden . Die Bezugsgrundlage, die
hierbei zu berücksichtigen ist, entspricht in der Regel
165 v. H. des größten Höchstbetrags, der 1980 galt .

Für Polyäthylen der Tarifstelle 39.02 C I beträgt die
Bezugsgrundlage 6 103 400 ECU. Am 17. Juli 1985

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung

39.02 C I Polyäthylen
(NIMEXE-Kennziffern
39.02-03 bis 13)

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel, den 30 . Juli 1985
Für die Kommission

COCKFIELD

Vizepräsident

(') ABl . Nr. L 338 vom 27. 12 , 1984, S. 1 .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2151/85 DER KOMMISSION
vom 30 . Juli 1985

zur Festsetzung der Einfuhrabschöpfungen für Milch und Milcherzeugnisse

denen die Kommission Kenntnis hat, führt zu einer
Änderung der gegenwärtig gültigen Abschöpfungen,
wie im Anhang zu dieser Verordnung angegeben —

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des
Rates vom 27 . Juni 1968 über die gemeinsame Markt
.organisation für Milch und Milcherzeugnisse ('), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1298/85 (2),
insbesondere auf Artikel 14 Absatz 8 , •

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die für Milch und Milcherzeugnisse bei der Einfuhr
zu erhebenden Abschöpfungen sind mit der Verord
nung (EWG) Nr. 1 935/85 ( 3) festgesetzt worden .

Die Anwendung der in Verordnung (EWG) Nr.
1935/85 enthaltenen Modalitäten auf die Preise, von

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die in Artikel 14 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr.
804/68 genannten Einfuhrabschöpfungen werden im
Anhang festgesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . August 1985 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 30 . Juli 1985
Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

(') ABl . Nr. L 148 vom 28 . 6 . 1968 , S. 13 .
(2) ABl . Nr. L 137 vom 27 . 5 . 1985 , S. .5 .
(•') ABl . Nr. L 181 vom 13 . 7 . 1985 , S. 8 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 30 . Juli 1985 zur Festsetzung der Einfuhr
abschöpfungen für Milch und Milcherzeugnisse

(ECU/100 kg Eigengewicht, ausgenommen andere Angaben)

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs Kode Höhe der Abschöpfung

04.01 Ala)
04.01 A I b)
04.01 A II a) 1
04.01 A II a) 2
04.01 All b) 1
04.01 A II b) 2
04.01 B I

04.01 B II

04.01 B III

04.02 A I

04.02 A IIa) 1
04.02 A II a) 2
04.02 A II a) 3
04.02 A II a) 4
04.02 A II b) 1
04.02 A II b) 2
04.02 A II b) 3
04.02 A II b) 4
04.02 A III a) 1
04.02 A III a) 2
04.02 A III b) 1
04.02 A III b) 2
04.02 B I a)
04.02 B I b) 1 aa)
04.02 B I b) 1 bb)
04.02 B I b) 1 cc)
04.02 B I b) 2 aa)
04.02 B I b) 2 bb)
04.02 B I b) 2 cc)
04.02 B II a)
04.02 B II b) 1

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0200

0300

0400

0500

0620

0720

0820

0920

1020

1120

1220

1320

1420

1520

1620

1720

1820

2220

2320

2420

2520

2620

2720

2820

2910

3010

3110

3210

3300

3900

4000

4410

4510

4610

4710

4800

27,94

25,53

25,53

31,25

24,32

30,04

62,45

132,10

204,16

19,44

128.74

176,16
178,58

245,00

121,49

168,91

171,33

237.75

27,57

37,22

132,10

204,16

36,27

1,2149 (4)
1,6891 (4)
2,3775 (4)
1,2149 O
1,6891 0
2,3775 0
52,91

1,3210 0
2,0416 ( 5)

240,19

293,03

184,99 0
238,75 O
163,23 0
169,02 0
178,43 O
275,15

238,75

1 95,32 ( 10)

per kg
per kg
per kg
per kg
per kg
per kg

per kg
per kg04.02 B II b) 2

04.03 A

04.03 B

04.04 A

04.04 B

04.04 C

04.04 Dia)
04.04 D I b)
04.04 D II

04.04 E I a)
04.04 E I b) 1
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(ECU/100 kg Eigengewicht, ausgenommen andere Angaben)

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs Kode Höhe der Abschöpfung

04.04 E I b) 2 5000 181,15 C 1 )
04.04 E I c) 1 5210 135,86

04.04 E I c) 2 5250 277,87

04.04 E II a) 5310 238,75

04.04 E II b) 5410 277,87
17.02 All 5500 41,79 (12)
21.07 FI 5600 41,79

23.07 B I a) 3 5700 93,54

23.07 B I a) 4 5800 121,48

23.07 B I b) 3 5900 112,81

23.07 B I c) 3 6000 90,75
23.07 B II 6100 121,48
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(') Als „Milch zur Ernährung von Säuglingen" im Sinne dieser Tarifstelle gilt Milch, die frei ist von pathogenen und toxikogenen
Keimen, mit weniger als 10 000 aeroben lebensfähigen Bakterien und weniger als 2 Colibakterien im Gramm.

(2) Die Aufnahme in diese Tarifstelle hängt von den von den zuständigen Behörden zu bestimmenden Bedingungen ab.
(3) Bei der Berechnung des Fettgehalts wird das Gewicht des zugesetzten Zuckers nicht berücksichtigt.
(4) Die Abschöpfung für 100 Kilogramm der Ware dieser Tarifstelle entspricht der Summe aus folgenden Teilbeträgen :

a) dem je Kilogramm angegebenen Betrag, multipliziert mit dem Gewicht des Milch- und Rahmbestandteils in 100 Kilo
gramm der Ware ;

b) 7,25 ECU ;
c) 24,55 ECU.

Die Abschöpfung für 100 Kilogramm der Ware dieser Tarifstelle entspricht der Summe aus folgenden Teilbeträgen :
a) dem je Kilogramm angegebenen Betrag, multipliziert mit dem Gewicht des Milch- und Rahmbestandteils in 100 Kilo

gramm der Ware ;
b) 24,55 ECU.

(*) Die Abschöpfung je 100 Kilogramm Eigengewicht ist beschränkt auf :
— 18,13 ECU für die unter a) des Anhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 1767/82 aufgeführten Erzeugnisse bei der Einfuhr

aus der Schweiz und für die unter c) dieses Anhangs aufgeführten Erzeugnisse bei der Einfuhr aus Österreich oder Finn
land,

— 9,07 ECU für die unter b) des Anhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 1767/82 aufgeführten Erzeugnisse bei der Einfuhr aus
der Schweiz .

Q Die Abschöpfung ist beschränkt auf 6 % des Zollwerts bei der Einfuhr aus der Schweiz, gemäß Artikel 1 Absatz 3 der Verord
nung (EWG) Nr. 1767/82.

(8) Die Abschöpfung je 100 Kilogramm Eigengewicht ist beschränkt auf 50 ECU für die unter o) und p) des Anhangs I der
Verordnung (EWG) Nr. 1767/82 aufgeführten Erzeugnisse bei der Einfuhr aus Österreich .

(9) Die Abschöpfung je 100 Kilogramm Eigengewicht ist beschränkt auf 36,27 ECU für die unter g) des Anhangs I der Verord
nung (EWG) Nr. 1767/82 aufgeführten Erzeugnisse bei der Einfuhr aus der Schweiz und für die unter h) dieses Anhangs
aufgeführten Erzeugnisse bei der Einfuhr aus Österreich oder Finnland.

(,0) Die Abschöpfung je 100 Kilogramm Eigengewicht ist beschränkt auf :
— 12,09 ECU für die unter d) des Anhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 1767/82 aufgeführten Erzeugnisse bei der Einfuhr

aus Kanada,

— 15,00 ECU für die unter e) und f) dieses Anhangs aufgeführten Erzeugnisse bei der Einfuhr aus Australien und Neusee
land.

(") Die Abschöpfung je 100 Kilogramm Eigengewicht ist beschränkt auf :
— 77,70 ECU für die unter i) des Anhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 1767/82 aufgeführten Erzeugnisse bei der Einfuhr

aus Rumänien und der Schweiz,

— 50 ECU für die unter o) und p) dieses Anhangs aufgeführten Erzeugnisse bei der Einfuhr aus Österreich,

— 101,88 ECU für die unter k) dieses Anhangs aufgeführten Erzeugnisse bei der Einfuhr aus Rumänien und der Schweiz ,
— 65,61 ECU für die unter 1) dieses Anhangs aufgeführten Erzeugnisse bei der Einfuhr aus Bulgarien, Ungarn, Israel , Rumä

nien, der Türkei und Jugoslawien sowie für die unter m) dieses Anhangs aufgeführten Erzeugnisse bei der Einfuhr aus
Bulgarien, Ungarn, Israel , Rumänien, der Türkei , Zypern und Jugoslawien ,

— 55 ECU für die unter n) dieses Anhangs aufgeführten Erzeugnisse bei der Einfuhr aus Österreich, unter s) dieses Anhangs
aufgeführten Erzeugnisse bei der Einfuhr aus Finnland und die unter r) dieses Anhangs aufgeführten Erzeugnisse bei der
Einfuhr aus Norwegen,

— 18,13 ECU für die unter q) dieses Anhangs aufgeführten Erzeugnisse bei der Einfuhr aus Finnland,
— 15,00 ECU für die unter f) dieses Anhangs aufgeführten Erzeugnisse bei der Einfuhr aus Australien und Neuseeland.

(12) Für Laktose und Laktosesirup der Tarifstelle 17.02 A I gilt gemäß Verordnung (EWG) Nr. 2730/75 dieselbe Abschöpfung wie
für Laktose und Laktosesirup der Tarifstelle 17.02 A II .

( 13) Im Sinne der Tarifstelle ex 23.07 B gelten als Milcherzeugnisse die Erzeugnisse der Tarifnummern 04.01 , 04.02, 04.03 , 04.04
und der Tarifstellen 17.02 A und 21.07 F I.



31 . 7 . 85Nr. L 199/36 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

VERORDNUNG (EWG) Nr. 2152/85 DER KOMMISSION
vom 30. Juli 1985

zur Festsetzung von Zusatzbeträgen für einige Erzeugnisse des
Schweinefleischsektors

geln für die Festsetzung von Zusatzbeträgen für dieje
nigen Erzeugnisse festgelegt worden, für die kein
Einschleusungspreis festgesetzt wird. Die Verordnung
Nr. 202/67/EWG sieht hierfür bestimmte Durchfüh
rungsvorschriften vor, insbesondere hinsichtlich der
Ermittlung der Angebote frei Grenze für diese Erzeug
nisse . Nach den der Kommission vorliegenden
Auskünften entwickeln sich die Angebote aus dritten
Ländern , bei deren Ermittlung sowohl die in den Zoll
papieren angegebenen Preise als auch alle sonstigen
Hinweise auf die in Drittländern angewandten Preise
berücksichtigt wurden , in der Weise, daß der Zusatz
betrag für diese Erzeugnisse in der im Anhang angege
benen Höhe festgesetzt werden muß.

Gemäß den Artikeln 1 der Verordnung Nr.
121 /65/EWG 0 und der Verordnungen (EWG) Nr.
564/68 (8), Nr. 998/68 (9), geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 328/83 (10), (EWG) Nr. 2260/69 ("),
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 328/83,
und (EWG) Nr. 1570/71 (12), geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 328/83 werden die Abschöp
fungen für bestimmte in den Verordnungen
genannten Erzeugnisse mit Ursprung in und Herkunft
aus der Bundesrepublik Österreich, der Volksrepublik
Polen, der Ungarischen Volksrepublik, der Sozialisti
schen Republik Rumänien und der Volksrepublik
Bulgarien nicht um einen Zusatibetrag erhöht.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Schweinefleisch —

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Schweinefleisch ('), zuletzt geän
dert durch die Verordnung (EWG) Nr. 2966/80 (2),
insbesondere auf Artikel 13 Absatz 5 zweiter Unterab
satz,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Fällt der Angebotspreis frei Grenze — im folgenden
Angebotspreis genannt — für ein Erzeugnis unter den
Einschleusungspreis, so muß die Abschöpfung für
dieses Erzeugnis um einen Zusatzbetrag erhöht
werden, der gleich dem Unterschied zwischen dem
Einschleusungspreis und dem Angebotspreis ist ; der
Angebotspreis wird gemäß Artikel 1 der Verordnung
Nr. 202/67/EWG der Kommission vom 28 . Juni 1967
über die Festsetzung des Zusatzbetrages für Einfuhren
von Erzeugnissen auf dem Schweinefleischsektor aus
dritten Ländern (3), geändert durch die Verordnung Nr.
614/67/EWG (4), ermittelt.

Der Angebotspreis muß für sämtliche Einfuhren aus
allen dritten Ländern ermittelt werden . Erfolgen
jedoch die Ausfuhren aus einem oder mehreren
dritten Ländern zu anomal niedrigen Preisen , die
unter den von den anderen dritten Ländern ange
wandten Preisen liegen, so muß ein zweiter Angebots
preis für Ausfuhren aus diesen anderen Ländern ermit
telt werden .

Die laufende Uberprüfung der Angaben, die der Fest
stellung der durchschnittlichen Angebotspreise für die
in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
2759/75 genannten Erzeugnisse zugrunde liegen, hat
ergeben , daß die im Anhang nach Erzeugnis und
Ursprungsland bezeichneten Zusatzbeträge in der dort
angegebenen Höhe festgesetzt werden müssen .

In der Verordnung (EWG) Nr. 2767/75 des Rates vom
29 . Oktober 1975 (*), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1 906/83 C6), sind die Grundre

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Für die im Anhang genannten Erzeugnisse des Arti
kels 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2759/75
sind die in Artikel 13 derselben Verordnung vorgese
henen Zusatzbeträge im Anhang zu dieser Verordnung
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . August 1985 in Kraft.

(') ABl . Nr. L 282 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 307 vom 18 . 11 . 1980 , S. 5 .
O ABl . Nr. 134 vom 30 . 6 . 1967, S. 2837/67.
(4) ABl . Nr. 231 vom 27. 9 . 1967, S. 6 .
0 ABl . Nr. L 282 vom 1 . 11 . 1975, S. 29 .
6 ABl . Nr. L 190 vom 14. 7 . 1983 , S. 4.

O ABl . Nr . 155 vom 18 . 9 . 1965, S. 2560/65 .
(s) ABl . Nr. L 107 vom 8 . 5 . 1968 , S. 6.
O ABl . Nr. L 170 vom 19. 7. 1968, S. 14.
H ABl . Nr. L 38 vom 10. 2. 1983, S. 12.
(>■) ABl . Nr. L 286 vom 14. 11 . 1969, S. 22.
,2) ABl . Nr. L 165 vom 23 . 7 . 1971 , S. 23 .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 30 . Juli 1985
Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 30 . Juli 1985 zur Festsetzung von Zusatzbeträgen für
einige Erzeugnisse des Schweinefleischsektors

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Bezeichnung der Erzeugnisse Zusatzbetrag
ECU/ 100 kg Ursprung der Einfuhren

01.03 Schweine, lebend :
A. Hausschweine :

II . andere :

b) andere 35,00 Ursprung : Deutsche Demokra
tische Republik (')

02.01 Fleisch und genießbarer Schlachtabfall von den in den
Tarifnummern 01.01 bis 01.04 genannten Tieren, frisch,
gekühlt oder gefroren :
A. Fleisch :

III . von Schweinen :

a) von Hausschweinen :
1 . ganze oder halbe Tierkörper 55,00 Ursprung : Deutsche Demokra

tische Republik (')
2. Schinken, auch Teile davon 5,00 Ursprung : Deutsche Demokra

tische Republik (') und Tschecho
slowakei

6 . anderes : ||I
bb) andere 20,00 Ursprung : Ungarn

(') Ausgenommen innerdeutscher Handel gemäß Protokoll über den innerdeutschen Handel und die damit zusammenhängenden
Fragen.



Nr. L 199/38 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 31 . 7. 85

VERORDNUNG (EWG) Nr. 2153/85 DER KOMMISSION

vom 30. Juli 1985

zur Einführung einer Ausgleichsabgabe auf die Einfuhr von Auberginen mit
Ursprung in Spanien

(EWG) Nr. 31 10/83 (*), müssen die zu berücksichti
genden Notierungen auf den repräsentativen Märkten
und unter bestimmten Voraussetzungen auf anderen
Märkten festgestellt werden .

Der hieraus berechnete Einfuhrpreis hat für spanische
Auberginen an zwei aufeinanderfolgenden Markttagen
um mindestens 0,6 ECU unter dem Referenzpreis
gelegen . Daher muß eine Ausgleichsabgabe für diese
Auberginen erhoben werden .

Um ein normales Funktionieren der Regelung zu
erlauben, ist bei der Berechnung des Einfuhrpreises
zugrunde zu legen :

— für Währungen, die untereinander zu jedem Zeit
punkt innerhalb einer maximalen Abweichung in
Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden, ein Umrech
nungssatz, der sich auf den Leitkurs dieser
Währungen stützt, multipliziert mit dem Koeffi
zienten gemäß Artikel 2b Absatz 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 974/71 (6), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 855/84 Q,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungssatz,
der sich auf das arithmetische Mittel der Kassa
Wechselkurse in Höhe jeder dieser Währungen
stützt und der während des bestimmten Zeitraums
für die Währungen der Gemeinschaft entspre
chend vorhergehendem Gedankenstrich und nach
Maßgabe des vorgenannten Koeffizienten festge
stellt wird —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1035/72 des
Rates vom 18 . Mai 1972 über eine gemeinsame Markt
organisation für Obst und Gemüse ('), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1 332/84 (2), insbe
sondere auf Artikel 27 Absatz 2 zweiter Unterabsatz,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Artikel 25 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
1035/72 schreibt vor, daß wenn der Einfuhrpreis bei
der Einfuhr eines Erzeugnisses aus einem Drittland an
zwei aufeinanderfolgenden Markttagen um mindestens
0,6 ECU unter dem Referenzpreis liegt, bei der
Einfuhr dieses Erzeugnisses aus dem betreffenden
Herkunftsland außer in Ausnahmefällen eine
Ausgleichsabgabe erhoben wird. Die Ausgleichsabgabe
muß gleich der Differenz zwischen dem Referenzpreis
und dem arithmetischen Mittel der beiden letzten, für
das betreffende Herkunftsland verfügbaren Einfuhr
preise sein .

In der Verordnung (EWG) Nr. 752/85 der Kommis
sion vom 22. März 1985 zur Festsetzung der Referenz
preise für Auberginen für das Wirtschaftsjahr 1985 (3)
wurde der Referenzpreis für diese Erzeugnisse der
Güteklasse I für den Monat Juli 1985 auf 69,85 ECU
je 100 kg Eigengewicht festgesetzt .

Der Einfuhrpreis für ein bestimmtes Herkunftsland ist
gleich der niedrigsten repräsentativen Notierung oder
dem Mittel der niedrigsten repräsentativen Notie
rungen für mindestens 30 v. H. der auf allen repräsen
tativen Märkten , für welche Notierungen vorliegen,
vermarkteten Mengen aus dem betreffenden
Herkunftsland, wobei diese Notierung oder Notie
rungen um die in Artikel 24 Absatz 3 der Verordnung
(EWG) Nr. 1035/72 genannten Zölle und Abgaben
verringert werden . Der Begriff repräsentative Notie
rung ist in Artikel 24 Absatz 2 der Verordnung (EWG)
Nr. 1035/72 festgelegt .

Nach Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
21 18/74 (4), zuletzt geändert durch die Verordnung

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Auf Einfuhren von Auberginen (Zolltarifstelle 07.01 T
II des Gemeinsamen Zolltarifs) mit Ursprung in
Spanien wird eine Ausgleichsabgabe in Höhe von
34,10 ECU je 100 kg Eigengewicht angewandt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . August 1985 in Kraft.
o ABl . Nr. L 118 vom 20 . 5 . 1972, S. 1 .
2) ABl . Nr. L 130 vom 16 . 5 . 1984, S. 1 .
(3) ABl . Nr. L 81 vom 23 . 3 . 1985, S. 22 .

O ABl . Nr. L 303 vom 5 . 11 . 1983, S. 5 .
(«) ABl . Nr. L 106 vom 12. 5 . 1971 , S. 1 .
O ABl . Nr. L 90 vom 1 . 4 . 1984, S. 1 .(4) ABl . Nr. L 220 vom 10 . 8 . 1974, S. 20 .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 30 . Juli 1985
Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2154/85 DER KOMMISSION
vom 30. Juli 1985

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2036/85 zur Einführung einer
Ausgleichsabgabe auf die Einfuhr von Birnen mit Ursprung in Spanien

eine in Anwendung des Artikels 25 der genannten
Verordnung festgesetzte Ausgleichsabgabe geändert
wird. Aufgrund dieser Bedingungen wird die
Ausgleichsabgabe bei der Einfuhr von Birnen mit
Ursprung in Spanien geändert —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1035/72 des
Rates vom 18 . Mai 1972 über eine gemeinsame Markt
organisation für Obst und Gemüse ('), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1 332/84 (2), insbe
sondere auf Artikel 27 Absatz 2 zweiter Unterabsatz,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Durch die Verordnung (EWG) Nr. 2036/85 der
Kommission vom 23 . Juli 1985 (3) ist eine Ausgleichs
abgabe bei der Einfuhr von Birnen mit Ursprung in
Spanien eingeführt worden .

Artikel 26 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
1035/72 hat die Bedingungen festgelegt, unter denen

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Der in Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2036/85
erwähnte Betrag von 2,78 ECU wird durch den Betrag
von 7,84 ECU ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 31 . Juli 1985 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 30 . Juli 1985
Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

(') ABl . Nr. L 118 vom 20 . 5. 1972, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 130 vom 16 . S. 1984, S. 1 .
0 ABl . Nr. L 192 vom 24. 7. 1985, S. 12.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2155/85 DER KOMMISSION
vom 30 . Juli 1985

zur Festsetzung der Einfuhrabschöpfungen für Weiß- und Rohzucker

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 des
Rates vom 30 . Juni 1981 über die gemeinsame Markt
organisation für Zucker ('), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1482/85 (2), insbesondere auf
Artikel 16 Absatz 8 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die bei der Einfuhr von Weißzucker und Rohzucker
zu erhebenden Abschöpfungen wurden mit der
Verordnung (EWG) Nr. 1809/85 (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 2133/85 (4), festge
setzt.

Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
1809/85 enthaltenen Bestimmungen auf die Angaben,
von denen die Kommission Kenntnis hat, führt zu
einer Änderung der gegenwärtig gültigen Abschöp
fungen wie im Anhang zu dieser Verordnung ange
geben —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die in Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
1785/81 genannten Abschöpfungen auf Rohzucker der
Standardqualität und auf Weißzucker sind im Anhang
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 31 . Juli 1985 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 30 . Juli 1985
Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

(') ABl . Nr. L 177 vom 1 . 7 . 1981 , S. 4 .
2 ABl . Nr. L 151 vom 10 . 6 . 1985, S. 1 .
O ABl. Nr. L 169 vom 29 . 6 . 1985, S. 77 .
O ABl. Nr. L 198 vom 30 . 7 . 1985, S. 59 .

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 30 . Juli 1985 zur Festsetzung der Einfuhrabschöp
fungen für Weiß- und Rohzucker

(ECU/100 kg)

Nummer
des

Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung Abschöpfungs
betrag

17.01 Rüben- und Rohrzucker, fest :

A. Weißzucker ; Zucker, aromatisiert oder gefärbt 48,01
B. Rohzucker 43,32 (')

(') Dieser Betrag gilt für Rohzucker mit einem Rendementwert von 92 v . H. Wenn der Rendement
wert des eingeführten Rohzuckers von 92 v . H. abweicht, wird der nach den Bestimmungen des
Artikels 2 der Verordnung (EWG) Nr. 837/68 berechnete Abschöpfungsbetrag angewandt .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2156/85 DER KOMMISSION
vom 30. Juli 1985

zur Änderung der Einfuhrabschöpfungen für Getreide- und
Reisverarbeitungserzeugnisse

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame
Marktorganisation für Getreide ('), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1018/84 (2), insbe
sondere auf Artikel 14 Absatz 4,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1418 /76 des
Rates vom 21 . Juni 1976 über die gemeinsame Markt
organisation für Reis (3), zuletzt geändert durch Verord
nung (EWG) Nr. 1025/84 (4), insbesondere auf Artikel
12 Absatz 4,
gestützt auf die Verordnung Nr. 129 des Rates über
den Wert der Rechnungseinheit und die im Rahmen
der gemeinsamen Agrarpolitik anzuwendenden
Umrechnungskurse (5), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 2543/73 (6), insbesondere auf
Artikel 3 ,
gestützt auf die Stellungnahme des Währungsaus
schusses,
in Erwägung nachstehender Gründe :
Die bei der Einfuhr von Getreide- und Reisverarbei
tungserzeugnissen zu erhebenden Abschöpfungen sind
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1734/85 Q, zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 2105/85 (8),
festgesetzt worden .
Mit der Verordnung (EWG) Nr. 1027/84 des Rates
vom 31 . März 1984 (9) ist die Verordnung (EWG) Nr.
2744/75 ( l0) betreffend die Erzeugnisse der Tarifstelle
23.02 A des Gemeinsamen Zolltarifs geändert worden .
Um ein normales Funktionieren der Abschöpfungsre
gelung zu ermöglichen ist bei der Berechnung der
Abschöpfungen zugrunde zu legen :
— für Währungen, die untereinander zu jedem Zeit

punkt innerhalb einer maximalen Abweichung in

Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden, ein Umrech
nungssatz, der sich auf den Leitkurs dieser
Währungen stützt, multipliziert mit dem Koeffi
zienten gemäß Artikel 2b Absatz 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 974/71 ("), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 855/84 (12),

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungssatz,
der sich auf das arithmetische Mittel der Kassa
Wechselkurse in Höhe jeder dieser Währungen
stützt und der während des bestimmten Zeitraums
für die Währungen der Gemeinschaft entspre
chend vorhergehendem Gedankenstrich und nach
Maßgabe des vorgenannten Koeffizienten festge
stellt wird .

Diese Wechselkurse sind die am 29. Juli 1985 festge
stellten Kurse .

Die zuletzt festgesetzte Abschöpfung der Grund
erzeugnisse weicht von den mittleren Abschöpfungen
um mehr als 3,02 ECU je Tonne des Grunderzeug
nisses ab. Daher müssen aufgrund von Artikel 1 der
Verordnung (EWG) Nr. 1 579/74 ( 13) die zur Zeit
geltenden Abschöpfungen entsprechend dem Anhang
zu dieser Verordnung geändert werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die bei der Einfuhr von Getreide- und Reisverarbei
tungserzeugnissen, die der Verordnung (EWG) Nr.
2744/75, zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1027/84, unterliegen und im Anhang der
geänderten Verordnung (EWG) Nr. 1734/85 festgesetzt
sind, zu erhebenden Abschöpfungen werden wie im
Anhang angegeben geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 31 . Juli 1985 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.
Brüssel , den 30 . Juli 1985

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

(') ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 107 vom 19. 4. 1984, S. 1 .
(') ABl . Nr . L 166 vom 25 . 6 . 1976, S. 1 .
4) ABl . Nr. L 107 vom 19 . 4. 1984, S. 13 .
O ABl . Nr. 106 vom 30 . 10 . 1962, S. 2553/62 .
(6) ABl . Nr. L 263 vom 19 . 9 . 1973 , S. 1 .
Ç) ABl . Nr. L 166 vom 26 . 6 . 1985, S. 19 .
(8) ABl . Nr. L 197 vom 27. 7. 1985, S. 43 .
(9) ABl . Nr. L 107 vom 19 . 4 . 1984, S. 15 .
,J) ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 65 .

(") ABl . Nr. L 106 vom 12. 5 . 1971 , S. 1 .
H ABl . Nr. L 90 vom 1 . 4 . 1984, S. 1 .
H ABl. Nr. L 168 vom 25 . 6 . 1974, S. 7 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 30 . Juli 1985 zur Änderung der Einfuhr
abschöpfungen für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse

(ECU/Tonne)

Abschöpfungen

Nummer
des Gemeinsamen Zolltarifs

Drittländer
(ausgenommen
AKP oder ÜLG)

AKP oder ÜLG

11.01 E I (2) 207,44 201,40
11.01 E II (2) 117,15 114,13
1 1.02 A II (2) 248,05 242,01
11.02 AVa) 1 (2) 172,50 166,46
1 1 .02 A V a) 2 (2) 207,44 201,40
1 1 .02 A V b) (2) 117,15 114,13
1 1.02 B II b) (2) 181,84 178,82
1 1.02 B II c) (2) 182,04 179,02
1 1.02 C II (2) 218,14 215,12
1 1 .02 C V (2) 182,04 179,02
11.02 DU (2) 140,16 137,14
1 1.02 D V (2) 117,15 114,13
1 1 .02 E II b) (2) 248,05 242,01
1 1 .02 E II c) (2) 207,44 201,40
1 1.02 F II (2) 248,05 242,01
1 1 .02 F V (2) 207,44 201,40
1 1.02 G II 89,96 83,92
11.04 C II a) 169,44 145,26 0
1 1.04 C II b) 200,69 176,51 0
11.08 AI 169,44 148,89
11.08 A IV 169,44 148,89
11.08 AV 169,44 74,44 (*)
17.02 B II a)(3) 290,93 194,21
17.02 B II b)(3) 215,38 148,89
17.02 F II a) 300,18 203,46
17.02 F IIb) 207,98 141,49
21.07 F II 215,38 148,89
23.03 A I 366,30 184,96

(2) Für die Abgrenzung der Erzeugnisse der Tarifnummern 1 1.01 und 1 1.02 von denen der Tarifstelle
23.02 A gelten als Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 Erzeugnisse , die — in
Gewichtshundertteilen ausgedrückt und auf den Trockenstoff bezogen — gleichzeitig folgendes
aufweisen :

— einen Stärkegehalt (bestimmt nach dem abgewandelten polarimetrischen Ewers-Verfahren), der
höher ist als 45 v . H. ;

— einen Aschegehalt (abzüglich etwa eingesetzter Mineralstoffe), der bei Reis 1,6 v. H. oder
weniger, bei Weizen und Roggen 2,5 v. H. oder weniger, bei Gerste 3 v. H. oder weniger, bei
Buchweizen 4 v. H. oder weniger, bei Hafer 5 v . H. oder weniger und bei anderen Getreide
arten 2 v. H. oder weniger beträgt .

Jedoch gehören Getreidekeime, ganz, gequetscht, als Flocken oder gemahlen , zur Tarifnummer
11.02.

(3) Dieses zu Tarifstelle 17.02 B I gehörende Erzeugnis unterliegt aufgrund der Verordnung (EWG)
Nr. 2730/75 der gleichen Abschöpfung wie die Waren der Tarifstelle 17.02 B II .

(*) Gemäß Verordnung (EWG) Nr. 435/80 wird die Abschöpfung für nachstehende Erzeugnisse mit
Ursprung in den Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean und in den
überseeischen Ländern und Gebieten nicht erhoben :
— Marantawurzeln der Tarifstelle 07.06 A
— Mehl und Grieß der Tarifstelle 1 1 .04 C
— Stärke von Maranta der Tarifstelle 11.08 A V.
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

BESCHLUSS DES RATES

vom 16. Juli 1985
über den Abschluß eines Konzertierungsabkommens Gemeinschaft-COST über
eine konzertierte Aktion auf dem Gebiet des Einsatzes lignozellulosehaltiger und

anderer pflanzlicher Reststoffe als Tierfutter (COST-Aktion 84bis)

(85/366/EWG)

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

nach Kenntnisnahme von dem Beschlußentwurf der
Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Der Rat hat mit Beschluß 84/ 197/EWG (') eine kon
zertierte Aktion der Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft auf dem Gebiet des Einsatzes lignozellulosehal
tiger und anderer pflanzlicher Reststoffe als Tierfutter
festgelegt.

Nach Artikel 6 des Beschlusses 84/ 197/EWG kann die
Gemeinschaft mit Drittstaaten, die an der europä
ischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der wissen
schaftlichen und technischen Forschung (COST) betei
ligt sind, ein Abkommen schließen, um die Aktion
der Gemeinschaft mit den entsprechenden
Programmen dieser Staaten abzustimmen.

Der Rat hat mit seinem Beschluß vom 20. Februar
1984 die Kommission zur Aushandlung eines Abkom
mens zu diesem Zweck ermächtigt.

Die Kommission hat diese Verhandlungen abge
schlossen .

Das Abkommen sollte genehmigt werden —

BESCHLIESST :

Artikel 1

Das Konzertierungsabkommen Gemeinschaft-COST
über eine konzertierte Aktion auf dem Gebiet des
Einsatzes lignozellulosehaltiger und anderer pflanz
licher Reststoffe als Tierfutter (COST-Aktion 84bis)
wird im Namen der Gemeinschaft genehmigt.
Der Wortlaut des Abkommens ist diesem Beschluß
beigefügt.

Artikel 2

Der Präsident des Rates nimmt die in Artikel 6 Absatz
2 des Abkommens vorgesehene Notifizierung vor.

Geschehen zu Brüssel am 16 . Juli 1985.

Im Namen des Rates

Der Präsident

M. FISCHBACH

(') ABl . Nr. L 103 vom 16. 4 . 1984, S. 23 .
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KONZERTIERUNGSABKOMMEN GEMEINSCHAFT-COST

über eine konzertierte Aktion auf dem Gebiet des Einsatzes lignozellulosehal
tiger und anderer pflanzlicher Reststoffe als Tierfutter (COST-Aktion 84bis)

DIE EUROPAISCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT,

nachstehend „Gemeinschaft" genannt,

DIE UNTERZEICHNERSTAATEN DIESES ABKOM
MENS,

nachstehend „beteiligte Nichtmitgliedstaaten"
genannt —

in Erwägung nachstehender Gründe :

Ein Forschungsvorhaben über die Verfütterung von
einzelligem Eiweiß, das aufgrund einer am 27 . März
1980 unterzeichneten gemeinsamen Absichtserklärung
im Rahmen der europäischen Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der wissenschaftlichen und technischen
Forschung (COST) durchgeführt wurde (COST-Aktion
83/84), hat sehr ermutigende Ergebnisse erbracht.

Mit Beschluß vom 2. April 1984 hat der Rat der Euro
päischen Gemeinschaften eine konzertierte Aktion auf
dem Gebiet des Einsatzes lignozellulosehaltiger und
anderer pflanzlicher Reststoffe als Tierfutter festgelegt.

Die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und die betei
ligten Nichtmitgliedstaaten , nachstehend „Staaten"
genannt, beabsichtigen, im Rahmen der Vorschriften
und Verfahren ihrer einzelstaatlichen Programme die
in Anhang A genannten Forschungsarbeiten durchzu
führen und sind gewillt, diese in einen Konzertie
rungsprozess einzubeziehen, der ihrer Ansicht nach
allen Beteiligten Vorteile bringen wird.

Die Durchführung der in der konzertierten Aktion
vorgesehenen Forschungsarbeiten erfordert seitens der
Staaten einen finanziellen Aufwand in der Größenord
nung von 25 Millionen ECU —

Die Staaten bleiben voll für die in ihren jeweiligen
nationalen Instituten oder Gremien durchgeführten
Forschungsarbeiten verantwortlich .

Artikel 2

Die Abstimmung zwischen den Vertragsparteien wird
im Rahmen eines Konzertierungsausschusses Gemein
schaft-COST, nachstehend „Ausschuß" genannt,
durchgeführt .
Der Ausschuß gibt sich eine Geschäftsordnung. Die
Sekretariatsaufgaben werden von der Kommission der
Europäischen Gemeinschaften, nachstehend
„Kommission" genannt, wahrgenommen.
Mandat und Zusammensetzung des Ausschusses sind
in Anhang B festgelegt .

Artikel 3

Zur Gewährleistung einer größtmöglichen Effizienz
bei der Durchführung der konzertierten Aktion kann
die Kommission im Einvernehmen mit den Vertretern
der beteiligten Nichtmitgliedstaaten im Ausschuß
einen Projektleiter ernennen.

Artikel 4

Der finanzielle Höchstbetrag der Vertragsparteien zu
den Koordinierungskosten wird für den in Artikel 1
Absatz 1 genannten Zeitraum wie folgt festgelegt :
— 650 000 ECU für die Gemeinschaft,
— 65 000 ECU für jeden beteiligten Nichtmitglied

staat.

Die ECU ist die Einheit, die in der geltenden Haus
haltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Euro
päischen Gemeinschaften und den gemäß dieser
Haushaltsordnung erlassenen Finanzvorschriften defi
niert ist.

Die Vorschriften für die finanzielle Durchführung des
Abkommens sind Gegenstand von Anhang C.

Artikel 5

( 1 ) Die Staaten tauschen im Rahmen des
Ausschusses regelmäßig alle sachdienlichen Informa
tionen aus, die sich aus der Durchführung der
Forschungsarbeiten ergeben, die Gegenstand der
konzertierten Aktion sind . Sie bemühen sich
außerdem, alle Informationen über ähnliche von
anderen Gremien geplante oder durchgeführte
Forschungsarbeiten zu liefern . Diese Informationen
werden vertraulich behandelt, wenn der Staat, der sie
mitgeteilt hat, dies verlangt .
(2) Nach Anhörung des Ausschusses arbeitet die
Kommission anhand der ihr gelieferten Informationen
jährliche Tätigkeitsberichte aus und übermittelt sie
den Staaten .

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN :

Artikel 1

Die Gemeinschaft und die beteiligten Nichtmitglied
staaten, nachstehend „Vertragsparteien" genannt, betei
ligen sich für einen bis zum 1 . April 1988 reichenden
Zeitraum an einer konzertierten Aktion auf dem
Gebiet des Einsatzes lignozellulosehaltiger und anderer
pflanzlicher Reststoffe als Tierfutter.

Diese , Aktion besteht in einer Abstimmung zwischen
dem Programm der konzertierten Aktion der Gemein
schaft und den entsprechenden Programmen der
beteiligten Nichtmitgliedstaaten . Die unter dieses
Abkommen fallenden Forschungsbereiche sind in
Anhang A aufgeführt .
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(3) Am Ende des Koordinationszeitraums übermit
telt die Kommission nach Anhörung des Ausschusses
den Staaten einen zusammenfassenden Bericht über
Durchführung und Ergebnisse der Aktion . Sie veröf
fentlicht ihn spätestens sechs Monate nach seiner
Übermittlung, es sei denn, daß ein Staat dagegen
Einspruch erhebt. In diesem Fall wird der Bericht
vertraulich behandelt und auf Antrag und im Einver
nehmen mit dem Ausschuß nur an Einrichtungen und
Unternehmen verteilt, deren Forschung oder Produk
tion den Zugang zu den Forschungsergebnissen der
konzertierten Aktion rechtfertigt.

Artikel 6

( 1 ) Dieses Abkommen liegt für die Gemeinschaft
und für die Nichtmitgliedstaaten, die an der Minister
konferenz in Brüssel vom 22. und 23 . November 1971
teilgenommmen haben, zur Unterzeichnung auf.

(2) Als Vorbedingung für eine Beteiligung an der in
Artikel 1 definierten konzertierten Aktion muß jede
Vertragspartei nach Unterzeichnung dieses Abkom
mens dem Generalsekretariat des Rates der Europä
ischen Gemeinschaften bis zum 31 . Dezember 1985
den Abschluß der nach ihren internen Bestimmungen
zur Inkraftsetzung dieses Abkommens erforderlichen
Verfahren notifiziert haben .

(3) Für die Vertragsparteien, die die in Absatz 2
vorgesehene Notifizierung vorgenommen haben, tritt
dieses Abkommen am ersten Tag des Monats in Kraft,
der auf den Monat folgt, in dem die Gemeinschaft und
mindestens ein beteiligter Nichtmitgliedstaat die Noti
fizierung vorgenommen haben .

Für die Vertragsparteien, die die Notifizierung nach
Inkrafttreten dieses Abkommens vornehmen, tritt es
am ersten Tag des zweiten Monats nach dem Monat,
in dem die Notifizierung vorgenommen wurde, in
Kraft.

Die Vertragsparteien, die die Notifizierung zum Zeit
punkt des Inkrafttretens dieses Abkommens nicht
vorgenommen haben, können bis zum 31 . Dezember
1985 ohne Stimmrecht an den Arbeiten des
Ausschusses teilnehmen.

(4) Der Generalsekretär des Rates der Europäischen
Gemeinschaften teilt jeder Vertragspartei die in Absatz
2 vorgesehenen Notifizierungen sowie den Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieses Abkommens mit.

Artikel 7

Dieses Abkommen gilt für die Gebiete, in denen der
Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft angewendet wird, und nach Maßgabe
jenes Vertrages einerseits sowie für die Gebiete der
teilnehmenden Nichtmitgliedstaaten andererseits .

Artikel 8

Dieses Abkommen ist in einer Urschrift in dänischer,
deutscher, englischer, französischer, griechischer,
italienischer und niederländischer Sprache abgefaßt,
wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist ;
es wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates
der Europäischen Gemeinschaften hinterlegt, das allen
Vertragsparteien eine beglaubigte Abschrift übermit
telt.
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ANHANG A

FORSCHUNGSBERICHTE DES ABKOMMENS

1 . Verwendung von Substraten

2 . Verwendung von Produkten, die zur Tiernahrung verarbeitet werden

ANHANG B

MANDAT UND ZUSAMMENSETZUNG DES KONZERTIERUNGSAUSSCHUSSES
GEMEINSCHAFT-COST AUF DEM GEBIET DES EINSATZES LIGNOZELLULOSE

HALTIGER UND ANDERER PFLANZLICHER RESTSTOFFE ALS TIERFUTTER

1 . Der Ausschuß

1.1 . trägt zur optimalen Durchführung der Aktion bei , indem er zu allen Aspekten ihrer Durchfüh
rung Stellung nimmt ;

1 .2 . beurteilt die Ergebnisse der Aktion und zieht daraus Schlußfolgerungen für ihre Anwendung ;

1.3 . gewährleistet den in Artikel 5 Absatz 1 des Abkommens genannten Informationsaustausch ;

1 .4 . gibt dem Projektleiter Orientierungshinweise ;

1.5. kann für jeden der in Anhang A beschriebenen Forschungsbereiche einen Unterausschuß
einsetzen, der die ordnungsgemäße Durchführung des Programms gewährleistet.

2 . Die Berichte und die Stellungnahmen des Ausschusses werden den Staaten zugeleitet.

3 . Der Ausschuß setzt sich zusammen aus einem Vertreter der Kommission, der für die Koordination
der Gemeinschaftsaktion zuständig ist, einem Vertreter aus jedem beteiligten Nichtmitgliedstaat,
einem Vertreter aus jedem Mitgliedstaat der Gemeinschaft als Vertreter seines nationalen
Programms sowie dem Projektleiter. Jedes Ausschußmitglied kann Sachverständige hinzuziehen .
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ANHANG C

FINANZIERUNGSVORSCHRIFTEN

Artikel 1

Diese Vorschriften legen die finanzielle Durchführung gemäß Artikel 4 des Konzertierungsabkom
mens Gemeinschaft-COST über eine konzertierte Aktion betreffend die Auswirkungen von Behand
lungen und Vertrieb auf Qualität und Nährwert von Lebensmitteln (COST-Aktion 84bis) fest.

Artikel 2

Zu Beginn jedes Haushaltsjahres übermittelt die Kommission den beteiligten Nichtmitgliedstaaten
einen Abruf der Mittel gemäß ihrem jeweiligen Anteil an den jährlichen Koordinierungskosten im
Rahmen des Abkommens ; diese Mittel werden im Verhältnis zu den in Artikel 4 des Abkommens
festgelegten Höchstbeträgen berechnet .

Dieser Beitrag wird sowohl in ECU als auch in Landeswährung des jeweiligen beteiligten Nichtmit
gliedstaats ausgedrückt ; der Wert der ECU ist in der Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan
der Europäischen Gemeinschaften definiert und wird am Tag des Mittelabrufs festgelegt.

Die Gesamtbeiträge umfassen die Reise- und Aufenthaltskosten der Ausschußmitglieder sowie die
eigentlichen Koordinierungskosten einschließlich der Kosten der Sitzungen und Kosten aufgrund
von Verträgen mit natürlichen oder juristischen Personen in den beteiligten Staaten im Hinblick auf
die Koordination und den Austausch von wissenschaftlichen Mitarbeitern zwischen den Laboratorien .

Jeder beteiligte Nichtmitgliedstaat überweist seinen jährlichen Beitrag zu den Koordinierungskosten
im Rahmen des Abkommens jeweils zu Beginn des Jahres, spätestens jedoch zum 31 . März . Bei
Verzögerungen in der Zahlung des jährlichen Beitrags hat der betreffende beteiligte Nichtmitglied
staat Zinsen zu zahlen, deren Satz gleich dem höchsten am Fälligkeitstag in den Staaten geltenden
Diskontsatz ist. Dieser Satz erhöht sich um 0,25 Prozentpunkte für jeden Verzugsmonat. Der erhöhte
Satz findet auf die gesamte Dauer des Verzugs Anwendung. Diese Zinsen sind jedoch nur geschuldet,
wenn die Uberweisung mehr als drei Monate nach Ubersendung eines Mittelabrufs durch die
Kommission erfolgt.

Artikel 3

Die von den beteiligten Nichtmitgliedstaaten gezahlten Mittel kommen der konzertierten Aktion als
Haushaltseinnahme zugute, die unter einem Kapitel im Einnahmenansatz des Haushaltsplans der
Europäischen Gemeinschaften (Einzelplan Kommission) erfaßt werden.

Artikel 4

Der in Artikel 4 des Abkommens vorgesehene vorläufige Fälligkeitsplan für die Koordinierungsko
sten ist beigefügt.

Artikel 5

Für die Verwaltung der Mittel findet die geltende Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der
Europäischen Gemeinschaften Anwendung.

Artikel 6

Nach dem Ende jedes Haushaltsjahres wird ein Bericht über den Stand der Mittel füf die konzertierte
Aktion erstellt und den beteiligten Nichtmitgliedstaaten zur Information übermittelt.
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BESCHLUSS DES RATES

vom 16. Juli 1985
über den Abschluß eines Konzertierungsabkommens Gemeinschaft-COST über
eine konzertierte Aktion betreffend die Auswirkungen von Behandlungen und
Vertrieb auf Qualität und Nährwert von Lebensmitteln (COST-Aktion 91bis)

(85/367/EWG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,
nach Kenntnisnahme von dem Beschlußentwurf der
Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Der Rat hat mit Beschluß 84/304/EWG (') eine
konzertierte Aktion der Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft über die Auswirkungen von Behandlungen
und Vertrieb auf Qualität und Nährwert von Lebens
mitteln festgelegt .
Nach Artikel 6 des Beschlusses 84/304/EWG kann die
Gemeinschaft mit Drittstaaten, die an der europä
ischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der wissen
schaftlichen und technischen Forschung (COST) betei
ligt sind, ein Abkommen schließen, um die Aktion
der Gemeinschaft mit den entsprechenden
Programmen dieser Staaten abzustimmen .

Der Rat hat mit seinem Beschluß vom 23./24. Januar
1984 die Kommission zur Aushandlung eines Abkom
mens zu diesem Zweck ermächtigt .

Die Kommission hat diese Verhandlungen abge
schlossen .

Das Abkommen sollte genehmigt werden —

BESCHLIESST :

Artikel 1

Das Konzertierungsabkommen Gemeinschaft-COST
über eine konzertierte Aktion betreffend die Auswir
kungen von Behandlungen und Vertrieb auf Qualität
und Nährwert von Lebensmitteln (COST-Aktion
9 Ibis) wird im Namen der Gemeinschaft genehmigt.
Der Wortlaut des Abkommens ist diesem Beschluß
beigefügt.

Artikel 2

Der Präsident des Rates nimmt die in Artikel 6 Absatz
2 des Abkommens vorgesehene Notifizierung vor.

Geschehen zu Brüssel am 16 . Juli 1985.

Im Namen des Rates

Der Präsident

M. FISCHBACH

(') ABl . Nr. L 151 vom 7 . 6 . 1984, S. 46 .
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KONZERTIERUNGSABKOMMEN GEMEINSCHAFT-COST

über eine konzertierte Aktion betreffend die Auswirkungen von Behandlungen
und Vertrieb auf Qualität und Nährwert von Lebensmitteln (COST-Aktion 91bis)

DIE EUROPAISCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT,

nachstehend „Gemeinschaft" genannt,

DIE UNTERZEICHNERSTAATEN DIESES ABKOM
MENS,

nachstehend „beteiligte Nichtmitgliedstaaten"
genannt —

in Erwägung nachstehender Gründe :
Zwischen der Gemeinschaft und einigen Nichtmit
gliedstaaten, die an der europäischen Zusammenarbeit
auf dem Gebiet der wissenschaftlichen und techni
schen Forschung (COST) teilnehmen, ist am 22.
Januar 1981 ein Konzertierungsabkommen Gemein
schaft-COST über eine konzertierte Aktion betreffend
die Auswirkungen der thermischen Behandlung und
des Vertriebs auf Qualität und Nährwert von Lebens
mitteln (COST-Aktion 91 ) abgeschlossen worden, das
am 26. November 1982 ausgelaufen ist.
Die genannte konzertierte Aktion hat sehr ermuti
gende Ergebnisse erbracht.
Mit Beschluß vom 24. Mai 1984 har der Rat der Euro
päischen Gemeinschaften eine konzertierte Aktion
betreffend die Auswirkungen von Behandtungen und
Vertrieb auf Qualität und Nährwert von Lebensmitteln
festgelegt.
Die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und die betei
ligten Nichtmitgliedstaaten, nachstehend „Staaten"
genannt, beabsichtigen, im Rahmen der Vorschriften
und Verfahren ihrer einzelstaatlichen Programme die
in Anhang A genannten Forschungsarbeiten durchzu
führen und sind gewillt, diese in einen Konzertie
rungsprozeß einzubeziehen, der ihrer Ansicht nach
allen Beteiligten Vorteile bringen wird .
Die Durchführung der in der konzertierten Aktion
vorgesehenen Forschungsarbeiten erfordert seitens der
Staaten einen finanziellen Aufwand in der Größenord
nung von 20 Millionen ECU —

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN :

Artikel 1

Die Gemeinschaft und die beteiligten Nichtmitglied
staaten, nachstehend „Vertragsparteien" genannt, betei
ligen sich für einen bis zum 7. Juni 1988 reichenden
Zeitraum an einer konzertierten Aktion betreffend die
Auswirkungen von Behandlungen und Vertrieb auf
Qualität und Nährwert von Lebensmitteln .

Diese Aktion besteht in einer Abstimmung zwischen
dem Programm der konzertierten Aktion der Gemein
schaft und den entsprechenden Programmen der
beteiligten Nichtmitgliedstaaten . Die unter dieses

Abkommen fallenden Forschungsbereiche sind in
Anhang A aufgeführt.
Die Staaten bleiben voll für die in ihren jeweiligen
nationalen Instituten oder Gremien durchgeführten
Forschungsarbeiten verantwortlich .

Artikel 2

Die Abstimmung zwischen den Vertragsparteien wird
im Rahmen eines Konzertierungsausschusses Gemein
schaft-COST, nachstehend „Ausschuß" genannt,
durchgeführt.
Der Ausschuß gibt sich eine Geschäftsordnung. Die
Sekretariatsaufgaben werden von der Kommission der
Europäischen Gemeinschaften , nachstehend
„Kommission" genannt, wahrgenommen.
Mandat und Zusammensetzung des Ausschusses sind
in Anhang B festgelegt.

Artikel 3

Zur Gewährleistung einer größtmöglichen Effizienz
bei der Durchführung der konzertierten Aktion
ernennt die Kommission im Einvernehmen mit den
Vertretern der beteiligten Nichtmitgliedstaaten im
Ausschuß einen Projektleiter.

Artikel 4

Der finanzielle Höchstbetrag der Vertragsparteien zu
den Koordinierungskosten wird für den in Artikel 1
Absatz 1 genannten Zeitraum wie folgt festgelegt :
— 780 000 ECU für die Gemeinschaft,
— 78 000 ECU für jeden beteiligten Nichtmitglied

staat.

Die ECU ist die Einheit, die in der geltenden Haus
haltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Euro
päischen Gemeinschaften und den gemäß dieser
Haushaltsordnung erlassenen Finanzvorschriften defi
niert ist.

Die Vorschriften für die finanzielle Durchführung des
Abkommens sind Gegenstand von Anhang C.

Artikel 5

( 1 ) Die Staaten tauschen im Rahmen des
Ausschusses regelmäßig alle sachdienlichen Informa
tionen aus, die sich aus der Durchführung der
Forschungsarbeiten ergeben, die Gegenstand der
konzertierten Aktion sind. Sie bemühen sich
außerdem, alle Informationen über ähnliche von
anderen Gremien geplante oder durchgeführte
Forschungsarbeiten zu liefern . Diese Informationen
werden vertraulich behandelt, wenn der Staat, der sie
mitgeteilt hat, dies verlangt .
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der auf den Monat folgt, in dem die Gemeinschaft und
mindestens ein beteiligter Nichtmitgliedstaat die Noti
fizierung vorgenommen haben .

Für die Vertragsparteien, die die Notifizierung nach
Inkrafttreten dieses Abkommens vornehmen, tritt es
am ersten Tag des zweiten Monats nach dem Monat,
in dem die Notifizierung vorgenommen wurde, in
Kraft.

Die Vertragsparteien, die die Notifizierung zum Zeit
punkt des Inkrafttretens dieses Abkommens nicht
vorgenommen haben, können bis zum 31 . Dezember
1985 ohne Stimmrecht an den Arbeiten des
Ausschusses teilnehmen .

(4) Der Generalsekretär des Rates der Europäischen
Gemeinschaften teilt jeder Vertragspartei die in Absatz
2 vorgesehenen Notifizierungen sowie den Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieses Abkommens mit.

Artikel 7

Dieses Abkommen gilt für die Gebiete, in denen der
Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft angewendet wird, und nach Maßgabe
jenes Vertrages einerseits sowie für die Gebiete der
teilnehmenden Nichtmitgliedstaaten andererseits .

Artikel 8

Dieses Abkommen ist in einer Urschrift in dänischer,
deutscher, englischer, französischer, griechischer,
italienischer und niederländischer Sprache abgefaßt,
wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist ;
es wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates
der Europäischen Gemeinschaften hinterlegt, das allen
Vertragsparteien eine beglaubigte Abschrift übermit
telt .

(2) Nach Anhörung des Ausschusses arbeitet die
Kommission anhand der ihr gelieferten Informationen
jährliche Tätigkeitsberichte aus und übermittelt sie
den Staaten .

(3) Am Ende des Koordinationszeitraums übermit
telt die Kommission nach Anhörung des Ausschusses
den Staaten einen zusammenfassenden Bericht über
Durchführung und Ergebnisse der Aktion . Sie veröf
fentlicht ihn spätestens sechs Monate nach seiner
Übermittlung, es sei denn, daß ein Staat dagegen
Einspruch erhebt. In diesem Fall wird der Bericht
vertraulich behandelt und auf Antrag und im Einver
nehmen mit dem Ausschuß nur an Einrichtungen und
Unternehmen verteilt, deren Forschung oder Produk
tion den Zugang zu den Forschungsergebnissen der
konzertierten Aktion rechtfertigt.

Artikel 6

( 1 ) Dieses Abkommen liegt für die Gemeinschaft
und für die Nichtmitgliedstaaten, die an der Minister
konferenz in Brüssel vom 22. und 23 . November 1971
teilgenommen haben , zur Unterzeichnung auf.

(2) Als Vorbedingung für eine Beteiligung an der in
Artikel 1 definierten konzertierten Aktion muß jede
Vertragspartei nach Unterzeichnung dieses Abkom
mens dem Generalsekretariat des Rates der Europä
ischen Gemeinschaften bis zum 31 . Dezember 1985
den Abschluß der nach ihren internen Bestimmungen
zur Inkraftsetzung dieses Abkommens erforderlichen
Verfahren notifiziert haben .

(3) Für die Vertragsparteien , die die in Absatz 2
vorgesehene Notifizierung vorgenommen haben, tritt
dieses Abkommen am ersten Tag des Monats in Kraft,
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ANHANG A

FORSCHUNGSBEREICHE DES ABKOMMENS

1 . HTST-Verfahren (Verfahren zur Kurzzeitverarbeitung bei Hochtemperatur) und ähnliche neuartige
thermische Behandlungsverfahren

2. Qualität und Nährwert von Lebensmitteln, die durch biotechnologische Prozesse erzeugt wurden

3 . Lagerung durch Kühlen und Tiefkühlen

ANHANG B

MANDAT UND ZUSAMMENSETZUNG DES KONZERTIERUNGSAUSSCHUSSES
GEMEINSCHAFT-COST BETREFFEND DIE AUSWIRKUNGEN VON BEHAND
LUNGEN UND VERTRIEB AUF QUALITÄT UND NÄHRWERT VON LEBENS

MITTELN

1 . Der Ausschuß

1.1 . trägt zur optimalen Durchführung der Aktion bei , indem er zu allen Aspekten ihrer Durchfüh
rung Stellung nimmt ;

1.2 . beurteilt die Ergebnisse der Aktion und zieht daraus Schlußfolgerungen für ihre Anwendung ;
1 .3 . gewährleistet den in Artikel 5 Absatz 1 des Abkommens genannten Informationsaustausch ;
1 .4 . gibt dem Projektleiter Orientierungshinweise ;
1.5 . kann für jeden der in Anhang A beschriebenen Forschungsbereiche einen Unterausschuß

einsetzen, der die ordnungsgemäße Durchführung des Programms gewährleistet.

2. Die Berichte und die Stellungnahmen des Ausschusses werden den Staaten zugeleitet .
3 . Der Ausschuß setzt sich zusammen aus einem Vertreter der Kommission, der für die Koordina

tion der Gemeinschaftsaktion zuständig ist, einem Vertreter aus jedem beteiligten Nichtmiglied
staat, einem Vertreter aus jedem Mitgliedstaat der Gemeinschaft als Vertreter seines nationalen
Programms sowie dem Projektleiter. Jedes Ausschußmitglied kann Sachverständige hinzuziehen .
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ANHANG C

FINANZIERUNGSVORSCHRIFTEN

Artikel 1

Diese Vorschriften legen die finanzielle Durchführung gemäß Artikel 4 des Konzertierungsabkom
mens Gemeinschaft-COST über eine konzertierte Aktion betreffend die Auswirkungen von Behand
lungen und Vertrieb auf Qualität und Nährwert von Lebensmitteln (COST-Aktion 91 bis) fest.

Artikel 2

Zu Beginn jedes Haushaltsjahres übermittelt die Kommission den beteiligten Nichtmitgliedstaaten
einen Abruf der Mittel gemäß ihrem jeweiligen Anteil an den jährlichen Koordinierungskosten im
Rahmen des Abkommens ; diese Mittel werden im Verhältnis zu den in Artikel 4 des Abkommens
festgelegten Höchstbeträgen berechnet.

Dieser Beitrag wird sowohl in ECU als auch in Landeswährung des jeweiligen beteiligten Nichtmit
gliedstaats ausgedrückt ; der Wert der ECU ist in der Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan
der Europäischen Gemeinschaften definiert und wird am Tag des Mittelabrufs festgelegt.

Die Gesamtbeiträge umfassen die Reise- und Aufenthaltskosten der Ausschußmitglieder sowie die
eigentlichen Koordinierungskosten einschließlich der Kosten der Sitzungen und Kosten aufgrund
von Verträgen mit natürlichen oder juristischen Personen in den beteiligten Staaten im Hinblick auf
die Koordination und den Austausch von wissenschaftlichen Mitarbeitern zwischen den Laboratorien .

Jeder beteiligte Nichtmitgliedstaat überweist seinen jährlichen Beitrag zu den Koordinierungskosten
im Rahmen des Abkommens jeweils zu Beginn des Jahres, spätestens jedoch zum 31 . März . Bei
Verzögerungen in der Zahlung des jährlichen Beitrags hat der betreffende beteiligte Nichtmitglied
staat Zinsen zu zahlen, deren Satz gleich dem höchsten am Fälligkeitstag in den Staaten geltenden
Diskontsatz ist. Dieser Satz erhöht sich um 0,25 Prozentpunkte für jeden Verzugsmonat. Der erhöhte
Satz findet auf die gesamte Dauer des Verzugs Anwendung. Diese Zinsen sind jedoch nur geschuldet,
wenn die Uberweisung mehr als drei Monate nach Ubersendung eines Mittelabrufs durch die
Kommission erfolgt.

Artikel 3

Die von den beteiligten Nichtmitgliedstaaten gezahlten Mittel kommen der konzertierten Aktion als
Haushaltseinnahme zugute , die unter einem Kapitel im Einnahmeansatz des Haushaltsplans der
Europäischen Gemeinschaften (Einzelplan Kommission) erfaßt werden .

Artikel 4

Der in Artikel 4 des Abkommens vorgesehene vorläufige Fälligkeitsplan für die Koordinierungsko
sten ist beigefügt.

Artikel 5

Für die Verwaltung der Mittel findet die geltende Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der
Europäischen Gemeinschaften Anwendung.

Artikel 6

Nach dem Ende jedes Haushaltsjahres wird ein Bericht über den Stand der Mittel für die konzertierte
Aktion erstellt und den beteiligten Nichtmitgliedstaaten zur Information übermittelt.
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ENTSCHEIDUNG DES RATES

vom 16. Juli 1985
über die Entsprechungen der beruflichen Befähigungsnachweise zwischen

Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften

(85/368/EWG)

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 128 ,

gestützt auf den Beschluß 63/266/EWG des Rates vom
2. April 1963 über die Aufstellung allgemeiner Grund
sätze für die Durchführung einer gemeinsamen Politik
der Berufsausbildung ('), insbesondere den achten
Grundsatz,

gestützt auf den Vorschlag der Kommission in der
Fassung vom 17. Juli 1984,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses (3),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Der achte Grundsatz des Beschlusses 63/266/EWG
setzt das Ziel , „eine gegenseitige Anerkennung der
Zeugnisse und sonstigen Urkunden über den
Abschluß der Berufsausbildung zu erreichen ."

In der Entschließung des Rates vom 6. Juni 1974 (4)
über die gegenseitige Anerkennung der Diplome,
Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnach
weise wird die Aufstellung einer Liste der Befähi
gungsnachweise, die als gleichwertig anerkannt sind,
gefordert.

Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der
Gemeinschaft wird durch das Fehlen der genannten
gegenseitigen Anerkennung insofern beeinträchtigt, als
dadurch die Arbeitnehmer, die in einem Mitgliedstaat
eine Beschäftigung suchen , die in einem anderen
Mitgliedstaat erworbenen beruflichen Befähigungs
nachweise nur in begrenztem Umfang geltend machen
können .

Die beruflichen Bildungssysteme in der Gemein
schafat weisen tiefgreifende Unterschiede auf ; sie
selbst müssen ständig an die neuen Gegebenheiten
angepaßt werden , die sich aus den Auswirkungen des
technologischen Wandels auf die Beschäftigung und
die Tätigkeitsinhalte ergeben .

In der Entschließung des Rates vom 11 . Juli 1983 zur
Berufsbildungspolitik der Europäischen Gemeinschaft
während der 80er Jahre (*) wird die notwendige
Abstimmung der Politik im Bereich der Berufsausbil
dung bekräftigt und gleichzeitig die Verschiedenheit
der Ausbildungssysteme in den Mitgliedstaaten aner
kannt, welche ein flexibles Vorgehen auf Gemein
schaftsebene erfordert.

Als erster Schritt zur Verwirklichung der Ziele, die im
achten Grundsatz des Beschlusses 63/266/EWG fest
gelegt sind, konnte eine von der Kommission mit
Unterstützung des Beratenden Ausschusses für die
Berufsausbildung erarbeitete Struktur der Ausbildungs
stufen als Referenz herangezogen werden, die aller
dings nicht alle sich in Entwicklung befindlichen
Bildungssysteme der Mitgliedstaaten wiedergibt.
Innerhalb dieser Struktur konnte für die Facharbeiter
und ausgewählte vorrangige Berufsgruppen eine
Beschreibung der praktischen beruflichen Anforde
rungen erstellt und die entsprechenden beruflichen
Befähigungsnachweise in den verschiedenen Mitglied
staaten ermittelt werden .

In den Beratungen mit den betreffenden Berufs
zweigen hat sich gezeigt, daß diese Ergebnisse den
Unternehmern, den Arbeitnehmern und den
Behörden wertvolle Informationen über die Entspre
chung der beruflichen Befähigungsnachweise liefern
können.

Auf Anraten des Beratenden Ausschusses für die
Berufsausbildung und in Zusammenarbeit mit den
Arbeitgebern, den Arbeitnehmern und den für die
betreffenden Sektoren zuständigen öffentlichen Stellen
könnte die gleiche grundlegende Methodologie auf
andere Berufe oder Berufsgruppen angewandt werden .
Es ist daher wichtig, rasch Fortschritte im Hinblick auf
die Entsprechungen der beruflichen Befähigungsnach
weise für alle Facharbeiter zu erzielen und dann die
Arbeiten so bald wie möglich auf andere Ausbildungs
stufen auszudehnen .

Es ist zweckmäßig, daß alle notwendigen Stellung
nahmen und insbesondere die Stellungnahme des
Beratenden Ausschusses für die Berufsausbildung
vorliegen und die fachliche Unterstützung des Europä
ischen Zentrums für die Förderung der Berufsbildung
in Anspruch genommen werden kann ; die Mitglied
staaten und die Kommission sollen die Möglichkeit
haben, nach den bestehenden Verfahren vorzugehen .(') ABl . Nr. 63 vom 20 . 4. 1963, S. 1338/63 .

(2) ABl . Nr. C 77 vom 19 . 3 . 1984, S. 11 .
(3) ABl . Nr. C 35 vom 9 . 2 . 1984, S. 12 .
(4) ABl . Nr. C 98 vom 20 . 8 . 1974, S. 1 . O ABl . Nr. C 193 vom 20 . 7 . 1983, S. 2.
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— Auswahl der relevanten Berufe oder Berufsgruppen
auf Vorschlag der Mitgliedstaaten oder der zustän
digen Organisationen der Arbeitgeber und Arbeit
nehmer auf Gemeinschaftsebene ;

— Ausarbeitung von auf Gemeinschaftsebene
gemeinsam festgestellten Beschreibungen der
praktischen beruflichen Anforderungen für die im
ersten Gedankenstrich genannten Berufe oder
Berufsgruppen ;

— Zuordnung der in den verschiedenen Mitglied
staaten anerkannten beruflichen Befähigungsnach
weise zu den im zweiten Gedankenstrich
genannten Beschreibungen der praktischen beruf
lichen Anforderungen ;

— Erstellung von Ubersichten mit Angaben über
a) die Kennziffer der SEDOC-Berufssystematik

und der einzelstaatlichen Berufssystematik ;
b) die Stufe der Berufsbildung ;
c) die für jeden Mitgliedstaat zutreffenden Berufs

bezeichnungen und die entsprechenden beruf
lichen Befähigungsnachweise ;

d) die für die Vermittlung der Berufsbildung
zuständigen Organisationen und Einrich
tungen ;

e) die Behörden und Stellen, welche Diplome,
Prüfungszeugnisse oder sonstige Nachweise
über einen Erwerb einer Berufsbildung
ausstellen oder anerkennen ;

— Veröffentlichung der einvernehmlich festgelegten
gemeinschaftlichen Beschreibungen der prakti
schen beruflichen Anforderungen und der verglei
chenden Ubersichten im Amtsblatt der Europä
ischen Gemeinschaften ;

— Erstellung eines Musters eines Informationsblattes
für jeden Beruf oder jede Berufsgruppe im Sinne
von Artikel 4 Absatz 3 , das im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften zu veröffentlichen
ist ;

— Verbreitung der Informationen über die festge
stellten Entsprechungen an alle einschlägigen
Stellen auf nationaler, regionaler und örtlicher
Ebene sowie in allen betroffenen beruflichen
Sektoren .

Die Maßnahme der Kommission könnte durch eine
Datenbank auf Gemeinschaftsebene unterstützt
werden, wenn die Erfahrung zeigt, daß ihre Errichtung
notwendig ist .

Artikel 4

( 1 ) Jeder Mitgliedstaat benennt nach Möglichkeit
im Rahmen der bestehenden Strukturen eine einzel
staatliche Koordinierungsstelle , die — in enger
Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern und den
betroffenen beruflichen Sektoren — für die angemes
sene Informationsverbreitung an alle beteiligten
Stellen verantwortlich ist . Die Mitgliedstaaten
benennen ferner das Organ , das mit den Koordinie
rungsstellen der anderen Mitgliedstaaten und mit der
Kommission Kontakt hält.

Der Beratende Ausschuß für die Berufsausbildung hat
seine Stellungnahme auf der Sitzung vom 18 . und 19 .
Januar 1983 abgegeben .
Die Nummer 21 des Berichts des Ausschusses für das
Europa der Bürger vom 29 . und 30 . März 1985 ist
berücksichtigt worden —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Das Ziel, den Arbeitnehmern die Möglichkeit zu
geben, ihre Befähigungsnachweise vor allem für den
Zugang zu einer angemessenen Beschäftigung in
einem anderen Mitgliedstaat besser zu verwenden,
erfordert für die Teile der praktischen beruflichen
Anforderungen, die von den Mitgliedstaaten für die
Arbeitnehmer im Rahmen des Artikels 128 des
Vertrages gemeinsam festgestellt worden sind, ein
schnelleres gemeinsames Vorgehen der Mitgliedstaaten
und der Kommission, um die Entsprechung der beruf
lichen Befähigungsnachweise in der Gemeinschaft
festzustellen und die Unterrichtung darüber zu verbes
sern .

Artikel 2

(1 ) Die Kommission leitet in enger Zusammenar
beit mit den Mitgliedstaaten Arbeiten ein, um die in
Artikel 1 festgelegten Ziele auf dem Gebiet der
Entsprechung der beruflichen Befähigungsnachweise
zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten für spezi
fische Berufe oder Berufsgruppen zu erreichen .

(2) Für die Arbeiten kann die von der Kommission
mit Unterstützung des Beratenden Ausschusses für die
Berufsausbildung erarbeitete Struktur der Ausbildungs
stufen als Referenz herangezogen werden .
Der Text der genannten Struktur ist zur Unterrichtung
im Anhang dieser Entscheidung wiedergegeben .
(3) Die in Absatz 2 genannten Arbeiten konzen
trieren sich vorrangig auf die beruflichen Befähigungs
nachweise der Facharbeiter in den gemeinsam festge
legten Berufen oder Berufsgruppen .
(4) Der Geltungsbereich dieser Entscheidung
könnte später erweitert werden, damit auf Vorschlag
der Kommission weitere Arbeiten über andere Ausbil
dungsstufen eingeleitet werden können.
(5) Als gemeinsamer Bezugsrahmen für die Berufs
systematik gilt das SEDOC-Verzeichnis, das bei dem
Europäischen System für die Übermittlung von
Stellen- und Bewerberangeboten soweit wie möglich
verwendet wird.

Artikel 3

Die Kommission wendet bei der Feststellung der
Entsprechungen der beruflichen Befähigungsnach
weise das folgende Arbeitsverfahren in enger Zusam
menarbeit mit den Mitgliedstaaten und den Organisa
tionen der Sozialpartner auf Gemeinschaftsebene an :
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der Sozialpartner auf Gemeinschaftsebene in ange
messenen, regelmäßigen Zeitabständen überprüfen
und auf den neuesten Stand bringen ;

— im Bedarfsfall Vorschläge für eine effizientere
Arbeitsweise des Systems unterbreiten,
einschließlich weiterer Maßnahmen, mit denen die
Lage hinsichtlich der Entsprechung der beruf
lichen Befähigungsnachweise verbessert werden
kann ;

— im Bedarfsfall bei technischen Schwierigkeiten der
zuständigen einzelstaatlichen und fachlichen
Stellen Hilfestellung leisten ;

Artikel 6

Jeder Mitgliedstaat legt der Kommission erstmals zwei
Jahre nach Annahme dieser Entscheidung und danach
alle vier Jahre einen Bericht über die praktische
Anwendung dieser Verfahren und der Ergebnisse vor.

Die Kommission legt in entsprechenden Zeitab
ständen einen Bericht über ihre Arbeiten und die
Anwendung dieser Entscheidung in den Mitglied
staaten vor.

Artikel 7

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten und die
Kommission gerichtet .

(2) Die Koordinierungsstellen der Mitgliedstaaten
sind dafür zuständig, geeignete Verfahren zur Informa
tion auf dem Gebiet der Berufsbildung für alle zustän
digen Stellen auf nationaler, regionaler und örtlicher
Ebene sowie für ihre eigenen Staatsangehörigen , die in
anderen Mitgliedstaaten arbeiten wollen, und für die
Arbeitnehmer aus anderen Mitgliedstaaten über die
festgelegten Entsprechungen zu entwickeln .

(3) Die in Absatz 2 genannten Stellen können in
allen Mitgliedstaaten auf Antrag ein Informationsblatt
nach dem in Artikel 3 sechster Gedankenstrich
genannten Muster aushändigen, das der Arbeitnehmer
dem Arbeitgeber gemeinsam mit dem Original des
Befähigungsnachweises vorlegen kann .

(4) Die Kommission hat den Auftrag, die Prüfung
der vom Ausschuß für das Europa der Bürger unter
Nummer 21 seines Berichts vom 29 ./30 . März 1985
beantragten Einführung des europäischen Berufsbil
dungspasses fortzusetzen .

(5) Die Kommission leistet den in Absatz 2
genannten Stellen auf deren Ersuchen die erforder
liche Unterstützung und Beratung bei der Vorberei
tung und Verwirklichung der in Absatz 2 genannten
Maßnahmen, einschließlich der Abstimmung und
Uberprüfung der einschlägigen fachlichen Unterlagen .

Artikel 5

Die Kommission wird in enger Zusammenarbeit mit
den von den Mitgliedstaaten benannten einzelstaat
lichen Koordinierungsstellen
— die einvernehmlich festgelegten gemeinschaft

lichen Beschreibungen der praktischen beruflichen
Anforderungen und die vergleichenden Über
sichten über die Entsprechung der beruflichen
Befähigungsnachweise in enger Zusammenarbeit
mit den Mitgliedstaaten und den Organisationen

Geschehen zu Brüssel am 16 . Juli 1985 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

M. FISCHBACH
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ANHANG

STRUKTUR DER AUSBILDUNGSSTUFEN NACH ARTIKEL 2 ABSATZ 2 DER
ENTSCHEIDUNG 85/368/EWG

STUFE 1

Zugang : Pflichtschule und Einführung in den Beruf

Diese Einführung in den Beruf erfolgt in einer Schule , in außerschulischen Ausbildungsstätten oder
im Betrieb. Theoretische Kenntnisse und praktische Fertigkeiten werden nur in sehr begrenztem
Umfang vermittelt.

Diese Ausbildung erlaubt die Ausführung relativ einfacher Arbeiten und läßt sich verhältnismäßig
schnell erwerben .

STUFE 2

Zugang : Pflichtschule und Berufsausbildung (einschließlich Lehre)

Auf dieser Stufe wird eine abgeschlossene Qualifizierung für eine bestimmte Tätigkeit und die
Beherrschung der entsprechenden Geräte und Verfahren erworben .

Es handelt sich hierbei hauptsächlich um eine ausführende Arbeit, die im Rahmen der erworbenen
Kenntnisse und Fähigkeiten selbständig ausgeführt werden kann .

STUFE 3

Zugang : Pflichtschule und entweder Berufsausbildung und zusätzliche Fachausbildung
und Qualifizierung oder sonstige Fachausbildung auf Sekundarstufe

Bei dieser Ausbildung werden mehr theoretische Kenntnisse als auf Stufe 2 erworben . Sie umfaßt
hauptsächlich praktische Arbeit, die selbständig ausgeführt werden kann und/oder mit Aufgaben im
Bereich der Planung und Koordinierung verbunden ist.

STUFE 4

Zugang : (Allgemein- oder berufsbildende) Sekundärschule und anschließende Fach
ausbildung

Diese Fachausbildung auf Hochschulniveau erfolgt in Schulen oder anderen Einrichtungen . Damit
werden Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt, die an sich zum Hochschulbereich gehören . Nicht
gefordert wird im allgemeinen die Beherrschung der wissenschaftlichen Grundlagen der verschie
denen Bereiche. Diese Fähigkeiten und Kenntnisse ermöglichen insbesondere eigenverantwortliche
Arbeit im Bereich der schöpferischen Planung und/oder Verwaltung und/oder Betriebsführung.

STUFE 5

Zugang : (Allgemein- oder berufsbildende) Sekundärschule und abgeschlossene höhere
Ausbildung

Diese Ausbildung führt im allgemeinen zur Berufsausübung als Arbeitnehmer oder Selbständiger.
Verlangt wird die Beherrschung der wissenschaftlichen Grundlagen des Berufes . Die zur Berufsausbil
dung erforderlichen Qualifikationen können auf diesen verschiedenen Stufen erworben werden .
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Anwendung von Artikel 27 der sechsten Mehrwertsteuerrichtlinie des Rates vom
17 . Mai 1977 C)

(Genehmigung einer vom Vereinigten Königreich beantragten abweichenden Maßnahme
zur Verhinderung bestimmter Steuerumgehungen)

(85/369/EWG)

Mit Schreiben vom 15 . März 1985 hat die britische Regierung in Anwendung der oben
genannten Bestimmungen die Kommission von ihrer Absicht in Kenntnis gesetzt, für
einen Zeitraum von zwei Jahren eine von der sechsten Richtlinie abweichende
Maßnahme zu treffen , deren Zweck es ist, durch die Einführung eines Systems der Erhe
bung der Mehrwertsteuer Steuerumgehungen in den Fällen zu verhindern , in denen das
Vertriebssystem von gewissen Unternehmen auf den Verkauf ihrer Erzeugnisse an nicht
steuerpflichtige Wiederverkäufer abgestellt ist.
Die Kommission hat die übrigen Mitgliedstaaten mit Schreiben vom 12. April 1985 von
der Absicht der britischen Regierung unterrichtet.

Nach Artikel 27 Absatz 4 der sechsten Richtlinie gilt der Beschluß des Rates zur Geneh
migung dieser abweichenden Maßnahme als gefaßt, wenn innerhalb von zwei Monaten
nach der im vorangehenden Absatz genannten Unterrichtung weder die Kommission
noch ein Mitgliedstaat beantragt haben, die Angelegenheit im Rat zu erörtern .

Da weder die Kommission noch ein Mitgliedstaat binnen dieser Frist eine solche Erörte
rung beantragt haben, gilt der Beschluß des Rates als am 13 . Juni 1985 gefaßt.

(') ABl . Nr. L 145 vom 13 . 6 . 1977, S. 1 .
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